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Gemeinderat 
 

13.12.2017 

 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am 
Mittwoch, den 13. Dezember 2017 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. 
 
 Anwesende: Bgm. Robert ALTSCHACH (ÖVP)  
 Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 
 
 die Stadträte: SR Melitta BIEDERMANN (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Mag. Thomas LEBERSORGER (ÖVP) 
  ÖKR Alfred STURM (ÖVP)  
  StR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 

 
 die Gemeinderäte: Gerhard BAYER (ÖVP) 

OSR Dir. Oswald FARTHOFER (ÖVP) 
Bernhard HÖBINGER (ÖVP) 
OSR Dir. Johann KARGL (ÖVP) 

  Astrid LENZ (ÖVP)  
  DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
   Susanne WIDHALM (ÖVP)  
   Elfriede WINTER (ÖVP) 
   Marco BURGGRAF (FPÖ) 
   Michael FRANZ (FPÖ) 
  Markus HIESS (FPÖ) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 

Ing. Jürgen SCHMIDT (FPÖ) 
Rainer CHRIST (GRÜNE) 
Erich EGGENWEBER (GRÜNE) 
Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
Andreas HITZ (SPÖ) 
Reinhard JINDRAK (SPÖ) 

   
  Mag. (FH) Walter WOSNER bei Punkt 2) gemäß § 47 Abs. 7 

NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F. 
 
Entschuldigt:  GR Harald LEDL (FPÖ) 
  GR Stefan VOGL (SPÖ) 
 
der Schriftführer: StA.Dir.-Stv. Gerhard STREICHER 
    



Die Sitzung ist beschlussfähig. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 07.12.2017 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 07.12.2017 an der Amtstafel 
angeschlagen. 
 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
schriftlich den als Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer 
Begründung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Erlassung einer Bausperre zwecks Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes 2000 – Nordpromenade/Teichgraben“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Robert ALTSCHACH gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 12 b) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
schriftlich den als Beilage B diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer 
Begründung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Wirtschaftsförderung – Pro Waidhofen 2017“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Robert ALTSCHACH gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 13 c) der Tagesordnung behandelt wird. 
 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
schriftlich den als Beilage C diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer 
Begründung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Pflegepaket für Niederösterreich“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 



Bgm. Robert ALTSCHACH gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 30) der Tagesordnung behandelt wird. 
 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
StR Mag. Thomas LEBERSORGER bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
schriftlich den als Beilage D diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer 
Begründung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Personalangelegenheiten – Personalnummer 29, Abänderung eines 
Dienstvertrages“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Robert ALTSCHACH gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 32) der Tagesordnung behandelt wird. 
 

Der Stadtrat hat in einer Sitzung vom 11.10.2017 eine Personalaufnahme für den 

Bereich 

 Direktion/Öffentlichkeitsarbeit  

 

beschlossen. 

Im Nichtöffentlichen Teil hat sich die Bewerberin vorgestellt. 

 

Die Tagesordnung lautet: 
 

Öffentlicher Teil: 

1) Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 18. Oktober 2017 

2) Betriebsoptimierung der Wirtschaftsbetriebe – Endbericht und Umsetzung des 
Projektes 

3) Bericht über die unvermutete Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss 
vom 29.11.2017 

4) Voranschlags- und Haushaltsbeschlussentwurf der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya für das Rechnungsjahr 2018 und mittelfristiger Finanzplan 2018 - 
2022 sowie Voranschlagsentwurf der "Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der 
Thaya" für das Rechnungsjahr 2018 

5) „Stiftung Bürgerspital 3830 Waidhofen an der Thaya“ – Bericht über die 
Gebarungseinschau des Amtes der NÖ Landesregierung 

6) Resolution betreffend Abschaffung des Pflegeregresses 



 
7) Heizkostenzuschuss 2017 - 2018 

 
8) Grundstücksangelegenheiten 

a) Einräumung der Dienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechtes, Grundstück 
Nr. 2523/2, KG 21194 Waidhofen an der Thaya 

b) Änderung des Kaufvertrages vom 23.09.2011 bzw. 06.10.2011, Grundstück 
Nr. 1857/5, KG 21194 Waidhofen an der Thaya 

c) Verkauf einer Trennfläche des Grundstückes Nr. 1337, EZ 1393, KG 21194 
Waidhofen an der Thaya, ÖAMTC-Straße – Nachtrag zum Kaufvertrag vom 
24.05.2017 

d) Grundstück Nr. 1340/8, EZ 1383, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, 
Öffentliches Gut, Zuschreibung 

e) Vermietung des Grundstückes Nr. 1005/6, EZ 2111, KG 21194 Waidhofen 
an der Thaya 

9) Rettungsdienstvertrag gemäß § 3 des NÖ Rettungsdienstgesetzes 2017 
 

10) Kosten-Leistungsrechnung – Ermittlung der Personal- und Fahrzeugkosten 
sowie Festlegung der internen und externen Verrechnungssätze 

 
11) Verlängerung der Richtlinien über die Direktförderung von Solaranlagen und 

Photovoltaikanlagen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
 

12) Erlassung einer Bausperre zwecks Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes 2000  
a) Verlängerung 
b) Nordpromenade/Teichgraben 

13) Wirtschaftsförderung 
a) Gewährung einer Wirtschaftsförderung nach den Richtlinien für die 

Direktförderung der Wirtschaft 
b) Hausmessenaktion von Firmen 
c) Pro Waidhofen 2017 

 
14) Verein „NÖ Stadtmauerstädte“ 

a) Beitritt der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zum Verein „NÖ 
Stadtmauerstädte“ 

b) Entsendung von zwei Delegierten der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya in den Verein „NÖ Stadtmauerstädte“ 

 
15) Subvention Landjugend Waidhofen an der Thaya 

 
16) Subvention Mobiler Hospizverein Waidhofen an der Thaya 

 
17) Subvention Haus der Zuversicht 

 
18) Subvention Kulturinitiative Waidhofen – impulsiv & sozial (KIWis) 

 
19) Subventionen Kultur- und Musikvereine 

a) Gesang- und Musikverein Waidhofen an der Thaya 
b) Gemischter Chor des Gesang- und Musikvereines Waidhofen an der Thaya 



c) Big Band Waidhofen an der Thaya 
d) Blasorchester Waidhofen an der Thaya 
e) Verein für Theater und Theaterpädagogik TAM – Theater an der Mauer 
 

20) Subvention „Waidhofen.Sozial.Aktiv“ 
 

21) Subvention „Balls & Beats“ 
 

22) Subvention „Sommerkino Waidhofen/Thaya“ 
 

23) Subvention „Waldviertel Akademie“ 
 

24) Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya und der Stadtgemeinde Groß-Siegharts 

 
25) Sportsubventionen 

a) Österr. Turn- und Sportunion Waidhofen an der Thaya 
b) Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen an der Thaya 
c) 1. Dartclub Waidhofen an der Thaya 
d) Schachklub Damenspringer Waidhofen an der Thaya 
e) Basketballverein Waidhofen an der Thaya 
f) Union Handball-Club Waidhofen an der Thaya 
g) Hobby Sportclub Altwaidhofen 
h) Union Karateclub Raika Waidhofen an der Thaya 
i) Jugendsport 

 
26) Subventionen an Dorferneuerungsvereine 

a) „Matzles Kreativ“ – Instandhaltung Spielplatz 
b) Ulrichschlag – Ankauf eines Mähroboters 
c) Dimling – Instandhaltung Spielplatz 

 
27) Freiwillige Feuerwehr Vestenötting-Kleineberharts – Finanzielle Unterstützung 

für den Zubau beim Feuerwehrhaus 
 
28) Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Thaya – Grundsatzbeschluss zur 

Gewährung einer Subvention zum Ankauf eines HLF2 
 

29) Betriebsgebiet Nordwest – Vergabe Ziviltechnikerleistungen Bauausführung, 
Wasserversorgungsanlage 

 
30) Pflegepaket für Niederösterreich 

 
31) Präsentation des „GEMEINDE. UMWELT. BERICHT. 2017“ durch die 

Umweltgemeinderätin Astrid Lenz 

Nichtöffentlicher Teil: 
 

32) Personalangelegenheiten – Personalnummer 29, Abänderung eines 
Dienstvertrages 

33) Berichte 







Vzbgm. KO Gottfried Waldhäusl 

 

 

An den Gemeinderat 

der Stadtgemeinde Waidhofen a.d.Thaya  „C“ 

z.Hd. Bürgermeister Robert Altschach   

Waidhofen/Thaya, am 13. Dez. 2017 

 

 

Dringlichkeitsantrag 

gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 

 

Die unterfertigenden Gemeinderäte stellen den Antrag, die Tagesordnung um folgenden 

Tagesordnungspunkt zu erweitern: 

 

Pflegepaket für Niederösterreich 

 

Die Bevölkerung Österreichs wird auch in Zukunft wachsen. Die Bevölkerungsstruktur ver-

schiebt sich deutlich hin zu den älteren Menschen. Der stärkste Zuwachs wird langfristig 

bei der Zahl der Betagten und Hochbetagten (80 und mehr Jahre) zu verzeichnen sein. 

  

Auf Grund dieser demographischen Entwicklung steigt naturgemäß auch die Anzahl der 

pflegebedürftigen Menschen in NÖ. Dazu nehmen auf Grund der Abschaffung des Pflege-

regresses mit 1. Jänner 2018 die Anfragen für Pflegeplätze schon jetzt  massiv zu. Die 

derzeitige Situation führt dazu, dass für pflegebedürftige Menschen Wartezeiten bis zu 3 

Jahren (!!!) zur Erlangung eines Platzes in den NÖ Pflegeheimen entstehen können. Aus 

diesem Grund ist die sofortige Schaffung von genügend Pflegeplätzen durch Aus- bzw. 

Neubau von NÖ Pflegeheimen umzusetzen, um den zu erwartenden Pflegenotstand hint-

anzuhalten.  

 

Der Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen ist aber auch durch die Schaffung neuer Modelle 

im privaten Bereich sicherzustellen. Hierzu bedarf es attraktiver Bundes – und Landesför-

derungen als Anreiz für Betreiber von privaten Pflegeeinrichtungen. 

 

Auch eine Ausbildungsoffensive bei den Pflegeberufen ist unbedingt notwendig. Die Ein-

führung des Lehrberufes Pflege in Österreich ist ein Gebot der Stunde. Um die Pflegebe-



dingungen für das betreuende Personal und somit auch für die pflegebedürftigen Men-

schen, verbessern zu können, muss auch ausreichend Fachpersonal zur Verfügung ste-

hen. Somit ist man auch dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit dienlich, da sich neue Ar-

beitschancen für Jugendliche und Wiedereinsteiger ergeben. Gerade für diese sensible 

Arbeit mit Menschen gibt es bis dato keine spezielle Ausbildung. Dieser neue Lehrberuf 

würde zusätzlich noch den Vorteil erbringen, dass durch entsprechende Ausbildungszeiten 

in der Praxis der akute Personalmangel im Pflegebereich sofort entsprechend Erleichte-

rung erfahren würde.  

 

Begründung der Dringlichkeit:  

Durch die Abschaffung des Pflegeregresses mit 1. Jänner 2018 und den zu erwartenden 

Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen und Pflegepersonal ist sofort dringender Handlungs-

bedarf gegeben.  

 

 

Die Gefertigten stellen daher folgenden  

 

Antrag: 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

 

1) Der Gemeinderat spricht sich im Sinne der Antragsbegründung 

 a) für die schnellstmögliche Errichtung der dringend erforderlichen zusätzlichen 

Pflegeplätze in den NÖ Landespflegeheimen, 

 b) für die Schaffung von attraktiven Bundes- und Landesförderungen für Betrei-

ber von privaten Pflegeeinrichtungen und  

 c) für eine Ausbildungsoffensive in Pflegeberufen – vor allem durch die Einfüh-

rung des Lehrberufes Pflege aus. 

 

 2) Der NÖ Landtag und die NÖ Landesregierung werden im Sinne der Antragsbe-

gründung beauftragt, im eigenen Wirkungsbereich und durch Einfordern bei der 

Bundesregierung sicherzustellen, dass diese Maßnahmen zur Verhinderung ei-

nes bevorstehenden Pflegenotstandes schnellstmöglich umgesetzt werden. 





…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 18. Oktober 2017 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der letzten Sitzung keine 
Einwände erhoben wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Betriebsoptimierung der Wirtschaftsbetriebe – Endbericht und Umsetzung des 
Projektes 

ANTRAG des Bgm. Robert ALTSCHACH: 

Gemäß § 47 Abs. 7 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F wird die Anwesenheit 
des Mag. (FH) Walter WOSNER als Auskunftsperson für diesen Tagesordnungspunkt be-
schlossen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 29.06.2016 wurde die Unternehmensberatung Mag. (FH) 
Walter Wosner, 1160 Wien, Degengasse 54, mit der beratenden Begleitung bei der Zusam-
menführung der betrieblichen Einheiten Bauhof, Wasserwerk und Gärtnerei als gemeinsa-
mer, integrierter Wirtschaftsbetrieb unter einer gemeinsamen neuen Führung sowie mit der 
Durchführung der Betriebsoptimierung des Wirtschaftshofes der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya beauftragt. 

Im Projektverlauf wurden vom Projektteam (bestehend aus StADir. Mag. Rudolf Polt, StADir.-
Stv. Norbert Schmied, Bmstr. Christoph Bittermann und Mag. (FH) Walter Wosner) wesentli-
che Optimierungspotentiale bei der Zusammenführung der bisherigen Einheiten Bauhof, 
Wasserwerk und Gärtnerei als gemeinsamer, integrierter Wirtschaftshof identifiziert und er-
arbeitet. 

In einer Besprechung am 20.12.2016 wurde in einem Gremium, bestehend aus Bürgermeis-
ter, Vizebürgermeister, Stadträten, Klubsprecher und Projektteam, die zu Grunde liegende 
Aufgabenstrategie erörtert und einvernehmlich festgelegt. 

Im Zuge der gemeinsamen Arbeit kristallisierten sich Aspekte von weiteren Optimierungs-
möglichkeiten heraus, die in einer Ausweitung bzw. Erweiterung des Projektes näher evalu-
iert werden sollten. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 01.03.2017, Punkt 20 der Tagesord-
nung, wurde die Erweiterung und Ergänzung des Projektes beauftragt. Es wurde daher der 
Projektfokus durch Betrachtung der Wirtschaftsbetriebe (Bauhof, Gärtnerei, Wasserwerk, Be-
stattung, Friedhof, Freizeiteinrichtungen) als eine Organisationseinheit - WIBE – erweitert und 
ein immenses Potenzial an qualitäts-, und effizienzfördernden Maßnahmen-Vorschlägen er-
arbeitet. 



In einer weiteren Besprechung am 06.06.2017 wurden im gleichen Gremium (bestehend aus 
Bürgermeister, Vizebürgermeister, Stadträten, Klubsprecher und Projektteam) die im Rah-
men des Betriebsoptimierungsprojektes erarbeiteten Maßnahmenoptionen von Herrn Mag. 
(FH) Walter Wosner anhand einer ausführlichen Präsentation „Zwischenbericht und Sondie-
rung II“ vorgestellt und umfassend erläutert. 

Im Zuge dieser Präsentation wurden die wichtigsten Einzelmaßnahmen, die ermittelten Ver-
besserungswerte, der Organisationsaufbau sowie die damit verbundene Organisationsände-
rung vorgestellt, Fragen beantwortet, unterschiedliche Standpunkte beleuchtet und vor allem 
personelle Änderungen intensiv diskutiert. 

Weiters wurde das Thema Standortumbau/Ausbau näher erläutert und Vor- und Nachteile 
der Varianten Neubau/Umbau besprochen. 

Abschließend wurde von allen Anwesenden bestätigt, dass alle vorgestellten Punkte und 
Maßnahmenoptionen entsprechend der beauftragten Aufgabenstrategie erarbeitet wurden 
und sich innerhalb den vereinbarten Leitlinien befinden. 

 

Mit Stadtratsbeschluss vom 20.06.2017 wurde das Projektteam beauftragt, alle bisher erar-
beiteten und in der Besprechung am 06.06.2017 dargelegten Vorschläge und Maßnahmen-
optionen für die Umsetzung des Projektes aufzubereiten, die damit verbundenen Vorberei-
tungsarbeiten durchzuführen und einen Endbericht zur weiteren Beschlussfassung der Pro-
jektumsetzung in der Gemeinderatssitzung am 13.12.2017 vorzubereiten. 

Es wurden daraufhin am 04. und am 06.07.2017 Gespräche mit den Mitarbeitern geführt, die 
von den vorgeschlagenen Maßnahmen betroffen sind und die sonstigen Mitarbeiter entspre-
chend informiert. 

 

In einer Besprechung am 17.08.2017 wurde dem Gremium, bestehend aus Bürgermeister, 
Vizebürgermeister, Stadträten, Klubsprecher und Projektteam, berichtet, wie die vorgenann-
ten Gespräche mit den Mitarbeitern verlaufen sind und welche Themen bzw. Fragen noch bis 
zum Endbericht näher beleuchtet werden müssen. Weiters stellte Mag. (FH) Walter Wosner 
die Einsparpotentiale der wesentlichsten Maßnahmenvorschläge und deren finanzielle Aus-
wirkungen auf den Verbesserungswert anhand einer tabellarischer Darstellung vor und erläu-
terte diese umfassend. 

 

Es liegt nunmehr der Endbericht samt ergänzenden Unterlagen (Nebendokumenten) vor und 
im Stadtamt zur Einsichtnahme auf. 

Mag. (FH) Walter WOSNER und das Projektteam berichteten vorab im Rahmen einer Be-
sprechung am 29.11.2017, zu der alle Gemeinderäte eingeladen wurden, sowie im Zuge der 
heutigen Gemeinderatssitzung über die wesentlichsten Inhalte des Projektes Betriebsopti-
mierung der Wirtschaftsbetriebe und erläuterte den Endbericht umfassend. 

 



Mag. Polt erinnerte im Zuge der Stadtratssitzung am 06.12.2017 nochmals an den Wunsch 
der Wassermeister auf finanzielle Besserstellung, wie dies bereits in der Besprechung am 
17.08.2017 vorgebracht wurde. 

 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 29.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es werden die im Zuge des Projektes „Optimierung der Wirtschaftsbetriebe“ von Mag. (FH) 
Walter Wosner gemeinsam mit dem Projektteam entwickelten und im Endbericht vom 
17.11.2017 samt Nebendokumenten dargestellten Maßnahmen – ausgenommen die folgend 
angeführten Maßnahmenvorschläge – entsprechend umgesetzt: 

Nicht umgesetzt werden folgende Punkte 

o Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Thaya: Umstellung eines Förderverhältnisses 
zu einem Rechtsgeschäftsverhältnis im Sinne eines Leistungsaustausches und damit 
verbunden der Wechsel eines Mitarbeiters von der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya zur Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen an der Thaya 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Bericht über die unvermutete Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss 
vom 29.11.2017 

Das Sitzungsprotokoll über die am 29.11.2017 unvermutete Gebarungsprüfung durch den 

Prüfungsausschuss wird mit der schriftlichen Äußerung des Bürgermeisters und des Kassen-

verwalter-Stellvertreters dem Gemeinderat vorgelegt und vollinhaltlich durch GR Ing. Jürgen 

SCHMIDT zur Kenntnis gebracht. 

 

 

















 



ANTRAG des Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL: 
 
Der Obmann des Prüfungsausschusses wird beauftragt, bis Ende Jänner 2018 im Wege der 
Vereinsbehörde einen Bericht über die Gebarung des Vereins PWGD zu erlangen, aus dem 
hervorgeht, was mit dem Geld passiert ist, um festzustellen, ob der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya ein Schaden erwachsen ist. 
 
GEGENANTRAG des StR Mag. Thomas LEBERSORGER: 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, bis Ende Jänner 2018 im Wege der Vereinsbehörde einen 
Bericht über die Gebarung des Vereins PWGD zu erlangen, aus dem hervorgeht, was mit 
dem Geld passiert ist, um festzustellen, ob der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ein 
Schaden erwachsen ist. 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES StR Mag. 
Thomas LEBERSORGER: 
 
Für den Gegenantrag stimmen 15 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP und GR Reinhard JINDRAK (SPÖ)). 
 
Gegen den Gegenantrag stimmen 9 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglie-
der der FPÖ, GR Herbert HÖPFL (GRÜNE), StR Franz PFABIGAN (SPÖ) und GR Andreas 
HITZ (SPÖ)). 
 
Der Stimme enthalten sich 3 Mitglieder des Gemeinderates (StR Ing. Martin LITSCHAUER 
(GRÜNE), GR Rainer CHRIST (GRÜNE) und GR Erich EGGENWEBER (GRÜNE)). 
 
Somit wird der Gegenantrag angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Voranschlags- und Haushaltsbeschlussentwurf der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya für das Rechnungsjahr 2018 und mittelfristiger Finanzplan 2018 - 2022 sowie 
Voranschlagsentwurf der "Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya" für das 
Rechnungsjahr 2018 

SACHVERHALT: 
StR. Mag. Thomas Lebersorger berichtet über den vorliegenden Entwurf des Voranschlages 
2018 der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya sowie den Voranschlagsentwurf der "Stif-
tung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya" für das Rechnungsjahr 2018. 

Die Zusammenfassung der im Voranschlag der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya fest-
gesetzten Einnahmen und Ausgaben stellt sich wie folgt dar:  

 1. Ordentlicher Voranschlag:  Einnahmen EUR 15.794.000,00 
  Ausgaben EUR 15.794.000,00 
 2. Außerordentlicher Voranschlag: Einnahmen EUR 5.356.900,00 
  Ausgaben EUR 5.356.900,00 
 
Der Voranschlag 2018 der "Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya" lautet wie folgt: 
 
 Einnahmen: EUR 704.800,00 
 Ausgaben: EUR 704.800,00 
 
Gleichzeitig wird der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 mit folgenden 
Schlusssummen beschlossen: 
 
  Ordentlicher und Außerordentlicher Haushalt 
  Gesamteinnahmen            Gesamtausgaben 
 
 VA 2018 EUR  21.150.900,00      EUR  21.150.900,00 
 Plan 2019 EUR  16.623.900,00      EUR  16.623.900,00 
 Plan 2020 EUR  16.082.900,00      EUR  16.082.900,00 
 Plan 2021 EUR  16.494.800,00      EUR  16.494.800,00 
 Plan 2022 EUR  16.523.600,00      EUR  16.523.600,00 
 
ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
In der Sitzung des Ausschusses  für Finanzen und Vermögenswirtschaft, Personal und Öf-
fentlichkeitsarbeit vom 29.11.2017 wurde beantragt, zusätzlich EUR 30.000,00 für das Pro-
jekt Innenstadtbelebung zu budgetieren. Es wurde folgende Haushaltsstelle 1/7890-7280 
(Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Innenstadtbelebung) mit einem Voranschlag von 
EUR 50.000,00 neu angelegt. Die Bedeckung erfolgt aus Reduktion der Haushaltsstelle 



1/7890-7760 (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Subventionen an Unternehmungen) 
um EUR 20.000,00 sowie Erhöhung der Haushaltsstelle 2/9200+8331 (Ausschließliche Ge-
meindeabgaben, Kommunalsteuer) um EUR 30.000,00. Somit ergeben sich folgende 
Schlusssummen für den Voranschlag 2018: 
 
 1. Ordentlicher Voranschlag:  Einnahmen EUR 15.824.000,00 
  Ausgaben EUR 15.824.000,00 
 2. Außerordentlicher Voranschlag: Einnahmen EUR 5.356.900,00 
  Ausgaben EUR 5.356.900,00 
 
Gleichzeitig wird der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 mit folgenden 
Schlusssummen beschlossen: 
 
  Ordentlicher und Außerordentlicher Haushalt 
  Gesamteinnahmen            Gesamtausgaben 
 
 VA 2018 EUR  21.180.900,00      EUR  21.180.900,00 
 Plan 2019 EUR  16.623.900,00      EUR  16.623.900,00 
 Plan 2020 EUR  16.082.900,00      EUR  16.082.900,00 
 Plan 2021 EUR  16.494.800,00      EUR  16.494.800,00 
 Plan 2022 EUR  16.523.600,00      EUR  16.523.600,00 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 29.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Voranschlags- und Haushaltsbeschlussentwurf der Stadtgemeinde sowie der Voran-
schlagsentwurf der „Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya“ für das Rechnungsjahr 
2018 wird genehmigt. 
 

1. 

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2018 werden bei 
den einzelnen Voranschlagstellen vorgesehene Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen fest-
gesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Einnahmen und Ausgaben 
ergibt folgende Schlusssummen: 

 1. Ordentlicher Voranschlag:  Einnahmen: EUR 15.824.000,00 

  Ausgaben: EUR 15.824.000,00 

 2. Außerordentlicher Voranschlag: Einnahmen: EUR 5.356.900,00 

  Ausgaben: EUR 5.356.900,00 



2. 

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des 
außerordentlichen Haushaltes bestimmt sind, wird auf EUR 1.510.100,00 festgesetzt. Darle-
hen dürfen, soweit eine Genehmigung gemäß § 90 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 
i.d.d.g.F., erforderlich ist, erst nach Einholung der Genehmigung aufgenommen werden und 
sind ausschließlich für die im außerordentlichen Voranschlag angegebenen  Zwecke zu ver-
wenden. 

Die Aufnahme eines Darlehens sowie die Übernahme einer Bürgschaft oder einer sonstigen 
Haftung bedarf gem. § 90 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl.1000 i.d.d.g.F., keiner 
Genehmigung, wenn der Wert 3 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages 
des Haushaltsjahres nicht übersteigt. Überschreitet der Gesamtwert aller in einem Haushalts-
jahr getätigten Maßnahmen 10 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages 
des Haushaltsjahres, bedarf jede weitere Maßnahme in diesem Haushaltsjahr – unabhängig 
vom Wert der Einzelmaßnahme – einer Genehmigung. 

3 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen 
Voranschlages des Haushaltsjahres sind  EUR  474.700,00. 
10 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen 
Voranschlages des Haushaltsjahres sind EUR  1.582.400,00. 

Die Darlehen dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur 
wirtschaftlichen und sparsamen Durchführung der veranschlagten AOH-Vorhaben notwendig 
ist. 

3. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnah-
men zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushaltes 
bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite bis zum Höchstbetrag von EUR 1.582.400,00 auf-
zunehmen. 

4. 

Die Ausgabenansätze des ordentlichen Voranschlages für Investitionen und Instandhaltun-
gen bleiben bis zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2018 mit 20 % 
gesperrt. Ausgenommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden 
Betriebskosten. Ausgaben dürfen, mit Ausnahme bei den oben angeführten Ansätzen, nur 
bis zu einer Höhe von 80 % der jeweiligen Voranschlagsstelle getätigt werden. 

Eine Aufhebung der Ausgabensperre, im Einzelfall oder generell, kann nach der sich aus der 
NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F., ergebenden Zuständigkeit vom Stadtrat 
oder vom Gemeinderat vorgenommen werden. 

Bei Haushaltsansätzen bis EUR 3.000,00 ist die Ausgabensperre nicht anzuwenden. 

Die Ausgaben des ordentlichen Haushaltes dürfen unter Beachtung des 1. Absatzes nur bis 
zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfäl-
lige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (z. B. Subventionen) bewirkt 
keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredites und berechtigt die kreditführende 
Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. 

Gemäß § 72 Abs. 9 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F., dürfen Vorhaben, 



deren Kosten ganz oder teilweise aus Mitteln des außerordentlichen Voranschlages zu de-
cken sind, erst dann begonnen werden, wenn der Eingang der hiefür vorgesehenen Einnah-
men gesichert ist, sowie alle erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen nach § 90 
vorliegen oder das Vorhaben im mittelfristigen Finanzplan dargestellt ist. 

5. 

Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso 
wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem Voranschlag 2017 beigeschlossenen 
Dienstpostenplan erfolgen. 

6. 

Gemäß § 15 Abs. 1 Ziff. 7 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung - VRV, 
BGBl. 159/1983 i.d.d.g.F. sind auftretende Unterschiede zwischen der Summe der vorge-
schriebenen Beträge (Soll) und dem veranschlagten Betrag in der Haushaltsrechnung nur 
dann zu erläutern, wenn der Unterschiedsbetrag bei der jeweiligen Voranschlagsstelle mehr 
als 50 % beträgt. Unterschiedsbeträge bis zu einer Summe von EUR 36.400,00 bleiben hier-
bei unberücksichtigt. 

7. 

Gemäß § 3 Abs. 3 NÖ Rettungsdienstgesetz 2017 wird der Rettungsdienstbeitrag in Höhe 
von EUR 4,00 pro Einwohner und Jahr beschlossen. 

8. 

Stellungnahmen zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2018 wurden nicht abgegeben. 

9. 

Weiters wird der Voranschlag 2018 der "Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya" mit 
folgenden Schlusssummen genehmigt: 

 Einnahmen: EUR 704.800,00 
 Ausgaben: EUR 704.800,00 

Gleichzeitig wird der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 mit folgenden 
Schlusssummen beschlossen: 

  Ordentlicher und Außerordentlicher Haushalt 
  Gesamteinnahmen            Gesamtausgaben 
 
 VA 2018 EUR  21.150.900,00      EUR  21.150.900,00 

 Plan 2019 EUR  16.623.900,00      EUR  16.623.900,00 

 Plan 2020 EUR  16.082.900,00      EUR  16.082.900,00 

 Plan 2021 EUR  16.494.800,00      EUR  16.494.800,00 

 Plan 2022 EUR  16.523.600,00      EUR  16.523.600,00 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

„Stiftung Bürgerspital 3830 Waidhofen an der Thaya“ – Bericht über die Gebarungs-
einschau des Amtes der NÖ Landesregierung 

SACHVERHALT: 
Bgm. Robert Altschach berichtet Nachfolgendes: 

Das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gemeinden, hat bei der Stiftung Bürgerspital 
Waidhofen an der Thaya gemäß § 89 NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) eine Ge-
barungseinschau vorgenommen. 

Der Bericht über die vorgenommene Gebarungseinschau wurde der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya als Verwaltungs- und Vertretungsorgan der Stiftung Bürgerspital Waidh-
ofen an der Thaya mit Schreiben vom 08.11.2017, Kennzeichen IVW3-STF-1220201/019-
2017, übermittelt. 

Bgm. Robert Altschach bringt das Schreiben der NÖ Landesregierung vom 08.11.2017, 
Kennzeichen IVW3-STF-1220201/019-2017 den Mitgliedern des Gemeinderates vollinhalt-
lich zur Kenntnis: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Resolution betreffend Abschaffung des Pflegeregresses 

SACHVERHALT: 
Der Österreichische Gemeindebund hat am 31.10.2017 per Email nachfolgenden Bürger-
meisterbrief an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gerichtet: 

„Vor einigen Wochen hat der Nationalrat die Abschaffung des Pflegeregresses beschlossen. 
Damit können die Bundesländer keine Regressforderungen mehr stellen, die zur Finanzie-
rung des Pflegesystems beitragen. Die Pflegekosten müssen allerdings zu einem sehr hohen 
Anteil von Ländern und Gemeinden aufgebracht werden und belasten unsere Haushalte 
enorm. 

Der Österreichische Gemeindebund und seine Landesverbände waren in die Beschlussfas-
sung nicht eingebunden, haben aber auf die Kostenfolgen dieser Maßnahme für Bundeslän-
der und Gemeinden immer sehr eindringlich hingewiesen. Die Bundesregierung hat Kosten-
ersatz für die nicht mehr forderbaren Regressmöglichkeiten versprochen und mit rund 100 
Mio. Euro auch vorgesehen. 

Die tatsächlichen Kosten der Abschaffung liegen jedoch weit höher und übersteigen den zu-
gesagten Betrag um ein Vielfaches. Der Gemeindebund und seine Landesverbände haben 
einen Entwurf für eine Resolution erarbeitet und bitten nun darum, diese Resolution in der 
nächsten Sitzung des Gemeinderates zu beschließen. 

Es ist von großer Bedeutung, dass möglichst alle österreichischen Gemeinden diese Reso-
lution beschließen und damit ein klares Signal an die Bundesebene senden. Wir können und 
wollen nicht die Ausfallshaftung für Beschlüsse übernehmen, die jemand anderer trifft, ohne 
die Kostenfolgen vollständig zu bedenken und Ersatz zu leisten. 

Wir, die Präsidenten der Landesverbände und des Österreichischen Gemeindebundes, er-
suchen Sie um Unterstützung“. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 29.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 



Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachfolgender Resolutionsantrag betreffend der Abschaffung des Pflegeregresses 
beschlossen:  

„Resolutionsantrag 

 

betreffend:  Abschaffung des Pflegeregresses 

 

Der Nationalrat hat am 3. Juli 2017 mit Verfassungsmehrheit den Pflegeregress abgeschafft. 

Diese Abschaffung wird zwar nicht in Frage gestellt, dennoch haben Experten diese Maß-

nahme bereits aufgrund der unzureichenden Gegenfinanzierung kritisiert. 

Die nur vage skizzierte Kostenabgeltung für Länder und Gemeinden stellt keine solide Grund-

lage für die zukünftige Finanzierung der Pflege dar. Mit den von der Bundesregierung in Aus-

sicht gestellten Ausgleichsbeträgen werden nicht einmal die unmittelbaren Einnahmenaus-

fälle aus der Abschaffung des Pflegeregresses abgedeckt. 

Dies widerspricht nicht nur den Grundsätzen der Planungssicherheit für die Gemeinden, son-

dern steht auch im Gegensatz zum Paktum des Finanzausgleiches. 

Völlig offen sind viele weitere Detailfragen, die zu unmittelbaren Kostenfolgen für die Gemein-

den führen. Das betrifft beispielsweise den Einnahmenentfall durch bisherige freiwillige 

Selbstzahler, die dem Regress entgehen wollen. Durch die Abschaffung des Regresses ist 

zudem mit einem deutlich stärkeren Andrang auf Heimplätze zu rechnen, daraus resultiert 

zwangsläufig die Notwendigkeit des Ausbaus von Pflegeeinrichtungen mit den damit verbun-

denen Folgekosten. Ebenso gibt es einen rechnerischen Zuwachs aus der 24-Stunden-

Pflege. Auch die potentielle Erweiterung des Regressverzichts auf andere Einrichtungen (z.B. 

Behinderteneinrichtungen) ist völlig ungeklärt. 

 

Die tatsächlich entstehenden Mehrkosten werden ein Vielfaches des vom Bundesgesetzge-

ber in § 330b ASVG angebotenen Kostenersatzes ausmachen. 

 

Anlässlich dieser nicht mit der Gemeindeebene abgestimmten Maßnahme, die ohne parla-

mentarisches Begutachtungsverfahren vom Bundesverfassungsgesetzgeber beschlossen 

wurde, zeigt sich, dass es gerade auch im Pflegebereich einer nachhaltigen, solidarischen 

Finanzierung bedarf. Wir verlangen daher die sofortige Aufnahme von Gesprächen mit den 



kommunalen Interessensvertretungen darüber, wie eine zukunftsfähige Finanzierung ausse-

hen wird (Steuerfinanzierung, Beitragsfinanzierung, Versicherung etc.). 

In Summe geht es daher um beträchtliche Mehrkosten in Höhe von mehreren hundert 

Millionen Euro jährlich für die Gemeinden. Wir fordern daher vom Bund den vollstän-

digen Kostenersatz für die durch die Abschaffung des Pflegeregresses den österrei-

chischen Gemeinden entstehenden Mehrausgaben auf Basis einer vollständigen Erhe-

bung der tatsächlichen und zu erwartenden Mehrkosten!“ 

Beschlossen vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 

13.12.2017 

Der/Die Bürgermeister/in 

 

Ergeht an: 

den Landeshauptmann/die Landeshauptfrau 

Burgenland hans.niessl@bgld.gv.at 

Kärnten peter.kaiser@ktn.gv.at 

Niederösterreich lh.mikl-leitner@noel.gv.at 

Oberösterreich lh.stelzer@ooe.gv.at 

Salzburg haslauer@salzburg.gv.at 

Steiermark Hermann.schuetzenhoefer@stmk.gv.at 

Tirol buero.landeshauptmann@tirol.gv.at 

Vorarlberg markus.wallner@vorarlberg.at. 

 

den Bundeskanzler der Republik Österreich (christian.kern@bka.gv.at) 

den Vizekanzler der Republik Österreich (minister.justiz@bmj.gv.at) 

den Finanzminister der Republik Österreich (Hans-Joerg.Schelling@bmf.gv.at) 

den Sozialminister der Republik Österreich (alois.stoeger@sozialministerium.at) 



Österreichischer Gemeindebund (office@gemeindebund.gv.at) 

Österreichischer Städtebund (post@staedtebund.gv.at) 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

mailto:post@staedtebund.gv.at


………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung 

Heizkostenzuschuss 2017-2018 

SACHVERHALT: 
Seit nunmehr 2003 unterstützt die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya (Stiftung Bürger-
spital) sozial bedürftige WaidhofnerInnen mit der zusätzlichen Gewährung eines Heizkosten-
zuschusses parallel zu dem des Amtes der NÖ Landesregierung. Dieser Zuschuss stellt eine 
nicht zu unterschätzende finanzielle Unterstützung im Kampf um die stetig steigenden Heiz-
kosten dar. 

Im Prüfbericht des Amtes der NÖ Landesregierung, IVW3-STF-1220201/006-2005 vom 
23.02.2006, haben die Revisionsorgane empfohlen, Möglichkeiten zur Erbringung von Stif-
tungsleistungen zu prüfen. 

Die Stiftungsleistungen sollen auf ortsübliche Weise (Stadtnachrichten) bekannt gegeben 
werden. 

Der Zweck der Stiftung laut § 3 des Stiftungsbriefes besteht darin, unverschuldet in Not ge-
ratene, bedürftige oder behinderte Menschen, in Form von nichtrückzahlbaren Beihilfen zu 
unterstützen. 

Ab dem Jahr 2003 wurden folgende Heizkostenzuschüsse an Waidhofner BürgerInnen ge-
währt: 

Jahr Personen 
Höhe der Einzelför-

derung 
Gesamtbetrag 

2016/2017 144 EUR   75,00 EUR 10.800,00 

2015/2016 131 EUR   75,00 EUR   9.825,00 

2014/2015 129 EUR   75,00 EUR   9.675,00 

2013/2014 128 EUR   75,00 EUR   9.600,00 

2012/2013 123 EUR   75,00 EUR   9.225,00 

2011/2012 125 EUR   75,00 EUR   9.375,00 

2010/2011 126 EUR   75,00 EUR   9.450,00 

2008/2009 155 EUR 100,00 EUR 15.500,00 

2007/2008 147 EUR 100,00 EUR 14.700,00 

2006/2007 141 EUR 100,00 EUR 14.100,00 

2005/2006 143 EUR   75,00 EUR 10.725,00 

2004/2005 99 EUR   60,00 EUR   5.940,00 

2003/2004 48 EUR   30,00 EUR   1.440,00 



Es ist auch für diese Heizsaison mit ca. 140 Anträgen zu rechnen. 

Laut Prüfprotokoll vom 8. November 2017, AZ. IVW3-STF-1220201/019-2017 wurde mitge-
teilt, dass in den Rechnungsjahren 2014 und 2016 mehr an Stiftungsleistungen ausbezahlt 
als Überschüsse erzielt wurden. Seitens des Verwaltungs- und Vertretungsorgans der Stif-
tung ist sicherzustellen, dass für Stiftungsleistungen nur die Reinerträgnisse aus dem 
„Stammvermögen-Grundbesitz“ zur Verfügung stehen (Erträgnisse = Überschüsse der erziel-
ten Einnahmen über die erforderlichen Aufwendungen). Die Erträgnisse aus der Vermietung 
des Stiftungshauses Schadekgasse 70 sind weiterhin als Rücklage (Werterhaltungsrücklage) 
zu hinterlegen und nicht für Stiftungsleistungen heranzuziehen. 

Laut den Rechnungsabschlüssen von 2014 bis 2016 wurden folgende Erträge und Aufwen-
dungen aus dem „Stammvermögen-Grundbesitz“ ermittelt: 

Jahr Einnahmen Ausgaben Abgang 

2014 EUR 24.192,69 EUR 31.795,46 EUR 7.602,77 

2015 EUR 28.724,61 EUR 29.636,59 EUR    911,98 

2016 EUR 17.878,96 EUR 23.884,23 EUR 6.005,27 

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 29.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Für die Heizperiode 2017/2018 wird ein Heizkostenzuschuss in Höhe von 

EUR 75,00 

festgelegt. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
a) Einräumung der Dienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechtes, Grundstück Nr. 2523/2, 
 KG 21194 Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat mit Gemeinderatsbeschlüsse vom 
10.07.2003, Punkt 19 der Tagesordnung, bzw. vom 15.12.2003, Punkt 22 der Tagesordnung, 
einen Grundstücksstreifen mit der neuen Grundstücksnummer 2523/2, KG 21194 Waidhofen 
an der Thaya, von Herrn Erich Popp, 3830 Dimling10, und eine Fläche mit der neuen Grund-
stücksnummer 450/4, KG 21128 Großgerharts, angekauft. Diese Flächen dienen einerseits 
als Grundstückszufahrt und andererseits für die Situierung des Kanalpumpwerkes Dimling.  

Herr Popp hat sich ein Geh- und Fahrrecht über die Grundstücke der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya Grundstücke Nr. 2523/2, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, und Nr. 
450/4, KG 21128 Großgerharts, für sein Grundstück Nr. 449, KG 21128 Großgerharts, aus-
bedungen, welches sich im Anschluss an das Grundstück mit dem Kanalpumpwerk befindet. 

Für die an den neuen Zufahrtsweg angrenzende Liegenschaft Dimling 10 des Herrn Popp 
wurde kein Geh- und Fahrtrecht vorgesehen, obwohl der hintere Teil der Liegenschaft über 
den Bereich des nunmehrigen Zufahrtsweges erschlossen wurde. 

Herr Erich Popp hat zwischenzeitlich die Liegenschaft Dimling 10 an Herr Johann Uitz, 3834 
Pfaffenschlag, verkauft. Herr Uitz hat nunmehr ein Nebengebäude im hinteren Bereich seiner 
Liegenschaft errichtet. Er beabsichtigt, den gemeindeeigenen Zufahrtsweg zum Kanalpump-
werk für die Erschließung des hinteren Bereiches seines Bauplatzes zu benützen. 

Herr Uitz hat beim Notar Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhof-
straße 4, einen diesbezüglichen Dienstbarkeitsbestellungsvertrag ausarbeiten lassen. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 29.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 



Es wird nachstehender Dienstbarkeitsbestellungsvertrag, ausgearbeitet von Notar Mag. Mi-
chael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, genehmigt: 

„Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 

welcher am heutige Tage zwischen: 

a) der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, A-3830 Waidhofen an der Thaya, Haupt-
platz 1, vertreten durch die endesgefertigte Repräsentanz, 

 einerseits, sowie 

b)  Herrn Johann Uitz, geb. 10.05.1962, Sozialversicherungsnummer 4183 100562, wohn-
haft in A-3834 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, Johannessiedlung 18, 

 andererseits, 

abgeschlossen wurde, wie folgt: 

I. 

Ob der Liegenschaft EZ. 1409 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya 
u.a. mit dem Grundstück 2523/2 Gärten (10) ist das Eigentumsrecht für die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya zur Gänze einverleibt. 

Ob der Liegenschaft EZ. 1863 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya 
mit dem Grundstück 2523/1 Bauf. (10)/Gärten (10) – Dimling 10 - ist das Eigentumsrecht für 
Johann Uitz, geb. 1962-05-10, zur Gänze einverleibt. 

II. 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya räumt hiemit für sich und ihre Rechtsnachfol-
ger im Eigentum und Besitz des Grundstückes 2523/2 Gärten (10), vorgetragen ob der Lie-
genschaft EZ. 1409 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya, Herrn Johann 
Uitz, geb. 1962-05-10, sowie dessen Erben und Rechtsnachfolgern im Eigentum und Besitz 
des Grundstückes 2523/1 Bauf. (10)/Gärten (10), vorgetragen ob der Liegenschaft EZ. 1863 
im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya, das Recht ein, gemäß der ange-
schlossenen Planskizze über das Grundstück 2523/2 Gärten (10) der KG. 21194 Waidhofen 
an der Thaya zu gehen und zu fahren, dies ausdrücklich auch mit Kraftfahrzeugen. 

Die Eigentümerin des dienenden Gutes trifft keinerlei Erhaltungs-, Sorgfalts- oder Siche-
rungspflicht.  

Sollte sich der jetzige Zustand des dienenden Gutes derart verändern, dass es für den 
Berechtigten unnützbar würde, so hat dieser die Möglichkeit, den jetzigen Zustand auf eigene 
Kosten herzustellen oder zu verbessern. Der Berechtigte hat die Eigentümerin des dienenden 
Gutes hinsichtlich jeglicher Haftungen aus der Ausübung der Dienstbarkeit schad- und klag-
los zu halten. Überhaupt hat die Ausübung der Dienstbarkeit nach dem Grundsatz der mög-
lichsten Schonung zu erfolgen. 

Herr Johann Uitz nimmt dieses Recht vertraglich bindend an und vereinbaren die Vertrags-
parteien deren grundbücherliche Sicherstellung. 



Die obgenannte Dienstbarkeit wird ein für alle Mal mit € 100,-- (Euro einhundert) bewertet 
und quittiert der Verpflichtete hierüber mit Vertragsunterfertigung. 

Die Vertragsparteien erklären, dass ihnen der wahre Wert des vertraglich eingeräumten 
Rechtes bekannt ist und anerkennen Leistung und Gegenleistung beiderseits nach den der-
zeit gegebenen Verhältnissen als angemessen. Zwischen den Vertragsparteien herrscht Ei-
nigkeit darüber, dass deshalb das Rechtsmittel des § 934 ABGB nicht Anwendung zu finden 
hat. 

III. 

Die Vertragsparteien bestellen das obige Recht als Dienstbarkeit und erteilen ihre aus-
drückliche Einwilligung, dass ob der Liegenschaft EZ. 1409 im Grundbuch der KG. 21194 
Waidhofen an der Thaya (Eigentümerin: Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, zur Gänze) 
die Dienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechtes zulasten des Grundstückes 2523/2 Gärten (10) 
und zugunsten des Grundstückes 2523/1 Bauf. (10)/Gärten (10), vorgetragen ob der Liegen-
schaft EZ. 1863 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya, einverleibt und das 
entsprechende Recht ob dem herrschenden Gut ersichtlich gemacht werden kann, dies ge-
mäß Punkt „II.“ dieses Vertrages und der angeschlossenen Planskizze. 

IV. 

Herr Johann Uitz erklärt an Eides Statt, österreichischer Staatsbürger zu sein. 

V. 

Die Vertragsparteien erklären, dass weder sie selbst beziehungsweise deren vertretungs-
befugte Organe, noch unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen naheste-
hende Personen ein wichtiges öffentliches Amt im In- oder Ausland ausüben und daher nicht 
als politisch exponierte Personen (PEP) anzusehen sind. 

Weiters erklärt die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wirtschaftliche Eigentümerin 
des Vertragsobjektes zu sein. 

Die Vertragsparteien erteilen ihre ausdrückliche Zustimmung, dass ihre Namen/Firma, Ge-
burtsdaten, Sozialversicherungsnummern und Anschriften sowie diese Urkunde, deren Da-
tum, Gegenstand und Inhalt zeitlich unbefristet im Urkundenarchiv des österreichischen No-
tariates, welches mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage geführt wird, ge-
speichert werden können. 

VI. 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbunde-
nen Kosten, die Gebühren und sonstigen Auslagen gehen - unbeschadet der hierfür auch die 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nach außen gesetzlich treffenden Solidarhaftung - 
im Innenverhältnis der Vertragsparteien zu alleinigen Lasten des Herrn Johann Uitz, welcher 
den Auftrag zur Errichtung dieses Vertrages erteilt hat. 

VII. 

Dieser Dienstbarkeitsbestellungsvertrag wird in einem Original errichtet, welches nach 
Verbücherung Herrn Johann Uitz gehört. Für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ist 
eine einfache Abschrift bestimmt.“ 



Planskizze: 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
b) Änderung des Kaufvertrages vom 23.09.2011 bzw. 06.10.2011, Grundstück 
 Nr. 1857/5, KG 21194 Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 08.09.2011, Punkt 14 d) der Tagesordnung, wurde das Bau-
grundstück Nr. 1857/5, nunmehr inneliegend in EZ 2395, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, 
an Herrn Mag. Hartwig Hitz, 3830 Waidhofen an der Thaya, Kroppusstraße 9, verkauft. 
Gleichzeitig hatte der Käufer für sich und seine Rechtsnachfolger der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya das Wiederkaufsrecht u.a. für den Fall, dass er nicht innerhalb von zwei 
Jahren ab Unterfertigung des Kaufvertrages auf dem Vertragsobjekt mit dem Bau eines 
Wohnhauses beginnt, einzuräumen (Punkt VIIa des Kaufvertrages). Der Kaufvertrag wurde 
mit 23.09.2011 bzw. 06.10.2011 unterfertigt. 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.03.2013, Punkt 20 c) der Tagesordnung, wurde über Er-
suchen von Herrn Mag. Hartwig Hitz die Frist für die Ausübung des Wiederkaufsrechtes um 
2 Jahre verlängert. 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2015, Punkt 11 c) der Tagesordnung, wurde über 
Ersuchen von Herrn Hartwig Hitz die Frist für die Ausübung des Wiederkaufsrechtes noch-
mals um 2 Jahre verlängert. 

Herr Mag. Hartwig Hitz hat mit Schreiben vom 24.10.2017 folgendes Anliegen an die Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya gerichtet: 

 



ERGÄNZTER SACHVERHALT: 

Da die Frist zum Baubeginn eines Wohnhauses auf dem Grundstück Nr. 1857/5, KG 21194 
Waidhofen an der Thaya, bereits zweimal verlängert wurde und zwischenzeitlich abgelaufen 
ist, soll einer Fristverlängerung nicht mehr zugestimmt werden.  

Die Firma WHB-STEINBÖCK Fertighaus GmbH, 3861 Eggern, Heidenreichsteiner Straße 29, 
wurde von Herrn Mag. Hartwig Hitz mit der Planung eines Wohnhauses auf dem Baugrund-
stück beauftragt. Seit Sommer 2017 gab es zwischen dem Bauherrn, der Planungsfirma und 
dem Bauamt Abstimmungsgespräche. Mittlerweile sind die Einreichunterlagen bis auf eine 
Beilage erstellt und sollen demnächst zur Bewilligung bei der Baubehörde eingereicht wer-
den. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 29.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Falls nicht bis 30.06.2018 mit dem Bau eines Wohnhauses auf dem Grundstück Nr. 1857/5, 
nunmehr inneliegend in EZ 2395, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, begonnen wird, wird 
das unter Punkt VII. vereinbarte Wiederkaufsrecht, welches mit Kaufvertrag vom 23.09.2011 
bzw. 06.10.2011 zwischen Herrn Mag. Hartwig Hitz, 3830 Waidhofen an der Thaya, Kroppus-
straße 9, und der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vereinbart wurde, ausgeübt. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (Bgm. Robert ALTSCHACH 
(ÖVP), StR SR Melitta BIEDERMANN (ÖVP), StR Eduard HIESS (ÖVP), StR Mag. Thomas 
LEBERSORGER (ÖVP), StR ÖKR Alfred STURM (ÖVP), GR Gerhard BAYER (ÖVP), 
GR OSR Dir. Oswald FARTHOFER (ÖVP), GR Bernhard HÖBINGER (ÖVP), GR OSR Dir. 
Johann KARGL (ÖVP), GR DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP), GR Kurt SCHEIDL (ÖVP), 
GR Susanne WIDHALM (ÖVP), GR Elfriede WINTER (ÖVP), alle anwesenden Mitglieder der 
FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Der Stimme enthält sich 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Astrid LENZ (ÖVP)). 

Somit wird der Antrag angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
c) Verkauf einer Trennfläche des Grundstückes Nr. 1337, EZ 1393, KG 21194
 Waidhofen an der Thaya, ÖAMTC-Straße – Nachtrag zum Kaufvertrag vom 
 24.05.2017 
 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 26.04.2017, Punkt 6e) der Tagesordnung, wurde Herrn Ale-
xander Lirnberger, 3830 Waidhofen an der Thaya, Dittrichstraße 24 eine Teilfläche des 
Grundstückes Nr. 1337, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, ÖAMTC-Straße, im Ausmaß 
von 5.300 m² zu einem Quadratmeterpreis von EUR 11,00 zur Verlegung seines Betriebes, 
Autohaus und KFZ-Werkstätte, verkauft. Der Kaufpreis in der Höhe von EUR 58.300,00 
wurde mit 16.05.2017 zur Anweisung gebracht. 

Nach Errichtung des Kaufvertrages und dessen Unterfertigung, wurde festgestellt, dass auf 
dieser Teilfläche Einbauten wie Gas-, Strom- und Wasserleitungen verlegt sind. Diese Lei-
tungen sind bei der Errichtung der straßenseitigen Einfriedung hinderlich. Zwischen Herrn 
Bürgermeister Robert Altschach und Herrn Alexander Lirnberger wurde vereinbart, dass der 
Teilungsplan dahingehend vereinbart wird, dass die vorgenannten Einbauten außerhalb sei-
nes künftigen Grundstückes liegen. 

Mit dem neuen Teilungsplan des Büros Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen 
an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ.: 2921A/17, verringert sich die Teilfläche von 
5.300 m² auf 5.227 m², somit um 73 m². Das ergibt einen reduzierten Kaufpreis in der Höhe 
von EUR 803,00, der an Herrn Lirnberger zurück zu zahlen ist. 

Die Kosten für den weiteren Teilungsplan sowie Gebühren und Verwaltungsabgaben für 
Planbescheinigungsverfahren durch das Vermessungsamt und Beglaubigung des Nachtra-
ges zum Kaufvertrag werden in der geschätzten Höhe von EUR 1.200,00 incl. USt von der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya getragen. 

Notar Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, hat einen ent-
sprechenden Nachtrag zum Kaufvertrag vom 24.05.2017 ausgearbeitet. 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2017: außerordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 6/8400+0012 (Liegenschaften, 
Verkaufserlöse) EUR 873.100,00 
gebucht bis: 24.11.2017 EUR 97.632,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
Ansatz a.o.H.: Liegenschaften EUR 1.647.600,00 

  



2. NVA 2017: außerordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 5/8400-0012 (Liegenschaften-
Grundkäufe) EUR 1.064.000,00 
gebucht bis: 24.11.2017 EUR 28.938,05 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
Ansatz a.o.H.: Liegenschaften EUR 1.647.600,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehender Nachtrag zum Kaufvertrag vom 24.05.2017 genehmigt: 

„NACHTRAG ZUM KAUFVERTRAG 
VOM 24.05.2017 

welcher am heutigen Tage zwischen: 

a) der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, im eigenen Namen und als Verwalterin 
des öffentlichen Gutes in der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Hauptplatz 1, vertreten durch die endesgefertigte Repräsentanz, 

 einerseits, sowie 

b) Herrn Alexander LIRNBERGER, geb. 09.07.1987, KFZ-Techniker, wohnhaft in A-3830 
Waidhofen an der Thaya, Dittrichstraße 24, 

 andererseits,  

abgeschlossen wurde, wie folgt: 

I. 

   Mit Kaufvertrag vom 24.05.2017, welcher zu ERFNR. 10-182.364/2017 dem Finanzamt für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel in Wien zur Grunderwerbsteuerbemessung an-
gezeigt wurde, hat die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya an Herrn Alexander Lirnber-
ger, geb. 1987-07-09, das nach Vornahme der Unterteilung gemäß der Vermessungsurkunde 
der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH in A-3830 Waidhofen an der Thaya, GZ. 2921/17, neu 
entstandene Grundstück 1337/2 Landw (10) der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya im Aus-
maß laut Teilungsausweis von 0,5300 ha, um den beiderseits vereinbarten Kaufpreis von 
€ 58.300,-- in (Euro achtundfünfzigtausenddreihundert), sohin um € 11,-- (Euro elf) pro Quad-
ratmeter veräußert. 

   Dem obgenannten Kaufvertrag vom 24.05.2017 wird nunmehr die Vermessungsurkunde 
der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH in A-3830 Waidhofen an der Thaya, zu GZ. 2921A/17 
zugrundegelegt, wonach das neu entstandene Grundstück 1337/2 Landw (10) der KG. 21194 
Waidhofen an der Thaya ein Ausmaß laut Teilungsausweis von 0,5227 ha hat. 



   Aufgrund der Flächenänderung wird der Kaufpreis daher von € 58.300,-- (Euro achtund-
fünfzigtausenddreihundert) auf € 57.497,-- (Euro siebenundfünfzigtausendvierhundertsie-
benundneunzig) herabgesetzt und verpflichtet sich die Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya, dem Käufer den Betrag von € 803,-- (Euro achthundertdrei) binnen vierzehn Tagen 
ab allseitiger Vertragsunterfertigung zurück zu zahlen. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf 
jegliche Absicherung dieser Forderung. 

   Herr Alexander Lirnberger verzichtet hiemit ausdrücklich auf die Rückforderung der zu viel 
bezahlten Grunderwerbsteuer in der Höhe von € 28,10 (Euro achtundzwanzig und zehn 
Cent). 

   Der Kaufvertrag vom 24.05.2017 bleibt hinsichtlich aller sonstigen Bestimmungen vollin-
haltlich aufrecht. 

II. 

   Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übergibt die in der obzitierten Vermessungs-
urkunde der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH in A-3830 Waidhofen an der Thaya, zu GZ. 
2921A/17, mit „3“ bezeichnete Trennfläche des Grundstückes 1337 Landw (10), vorgetragen 
ob der Liegenschaft EZ. 1393 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya, im 
Ausmaß laut Teilungsausweis von 0,0128 ha, als Straßengrund unentgeltlich an das öffentli-
che Gut der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya ab.  

   Die Vertragsparteien erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass auf Grund der gegen-
ständlichen Urkunde und gemäß der obzitierten Vermessungsurkunde im Grundbuch der KG. 
21194 Waidhofen an der Thaya die nachstehenden Eintragungen vorgenommen werden kön-
nen: 

a) ob der Liegenschaft EZ. 1393 (Eigentümerin: Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, zur 
Gänze) die lastenfreie Abschreibung der in der obzitierten Vermessungsurkunde mit „3“ 
bezeichneten Trennfläche des Grundstückes 1337 Landw (10) und die Zuschreibung der-
selben zum Gutsbestand der Liegenschaft EZ. 1383, 

b) ob der Liegenschaft EZ. 1383 (Eigentümerin: Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya - 
öffentliches Gut, zur Gänze) die Zuschreibung der von der Liegenschaft EZ. 1393 abge-
schriebenen, in der obzitierten Vermessungsurkunde mit „3“ bezeichneten Trennfläche des 
Grundstückes 1337 Landw (10), dies unter gleichzeitiger Einbeziehung in das Grundstück 
1340/8 Sonst (10). 

   Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt die Straßengrundabtretung vertraglich 
bindend an. 

   Laut Auskunft des Finanzamtes Waldviertel wird der Bodenwert des Vertragsobjektes aus 
Aktenzeichen 32 021-4-0854/0, mit € 2,1802 (Euro zwei komma eintausendachthundertzwei) 
pro Quadratmeter und der gemeine Wert daher mit € 837,20 (Euro achthundertsiebenund-
dreißig und zwanzig Cent) bekannt gegeben. 

   Die mit der Straßengrundabtretung verbundenen Kosten und Abgaben gehen zu alleinigen 
Lasten der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, welche den Auftrag zur Errichtung der-
selben erteilt hat. 

  



III. 

   Dieser Nachtrag wird in einem Original errichtet, das nach Verbücherung Herrn Alexander 
Lirnberger gehört. Für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ist eine einfache Abschrift 
bestimmt.“ 

und 

es werden die Kosten für den weiteren Teilungsplan sowie Gebühren und Verwaltungsabga-
ben für Planbescheinigungsverfahren durch das Vermessungsamt und Beglaubigung des 
Nachtrages zum Kaufvertrag in der geschätzten Höhe von EUR 1.200,00 incl. USt von der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya getragen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
d) Grundstück Nr. 1340/8, EZ 1383, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, Öffentliches 
 Gut, Zuschreibung 

SACHVERHALT: 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 
26.04.2017, Punkt 6e) der Tagesordnung, eine Trennfläche des Grundstückes Nr. 1337, KG 
21194 Waidhofen an der Thaya, ÖAMTC-Straße, im Ausmaß von 5.300 m² an Herrn Alexan-
der Lirnberger, 3830 Waidhofen an der Thaya, Dittrichstraße 24, verkauft. 

In der Gemeinderatssitzung am 13.12.2017 gelangt die Grundlage für den Nachtrag zum 
vorgenannten Rechtsgeschäft mit einem geänderten Teilungsplan zur Beratung und Be-
schlussfassung. In diesem Teilungsplan ist eine Abtretung vom gemeindeeigenen Grund-
stück Nr. 1337, EZ 1393, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut vorgesehen. 

Der Teilungsplan des Büro Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ. 2921A/17, wurde beim Vermessungsamt Gmünd zur Be-
scheinigung eingereicht. 

Gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 ist die Trennfläche, welche als Verkehrs-
fläche dem Öffentlichen Gut zugeschrieben wird, kundzumachen. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Auf Grund des Teilungsplanes der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ. 2921A/17, wird folgende Zuschreibung zum 
Öffentlichen Gut der KG 21194 Waidhofen an der Thaya genehmigt: 

Lastenfreie Zuschreibung zur Liegenschaft EZ 1383 der KG 21194 Waidhofen an der Thaya, 
Öffentliches Gut: 



aus EZ aus Grundstück Nr. Trennfläche zu Grundstück Ausmaß m² 

1393 1337 „3“ 1340/8 128 

 
und 

dieser Beschluss ist gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 kundzumachen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
e) Vermietung des Grundstückes Nr. 1005/6, EZ 2111, KG 21194 Waidhofen an der 
 Thaya 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.03.2004, Punkt 8 der Tagesordnung, wurde das Wieder-
kaufsrecht des mit Kaufvertrag vom 21.11.1989 an Peter Gutekunst verkauften Grundstückes 
Nr. 1005/6, EZ 2111, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, ausgeübt. Dieses Grundstück ist 
mit Kaufvertrag vom 11.08.2017 bzw. 22.09.2017 zurückgekauft worden und wurde mit 
14.11.2017 verbüchert. 

Herr Anton Holzner von der Firma Holzner „Timber“-Holzbringungs KG, 3841 Windigsteig, 
Lichtenberg 16, ist an Herrn Bürgermeister Robert Altschach herangetreten, mit dem münd-
lichen Ersuchen, das von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zurückgekaufte 
Grundstück Nr. 1005/6, EZ 2111, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, zu mieten bzw. kaufen 
zu wollen. Im wöchentlichen Jour fixe am 25.04.2017 wurde besprochen, dieses Grundstück 
zu vermieten, worauf Herr Bürgermeister mit Herrn Holzner vereinbart hat, einen Entwurf des 
Mietvertrages mit den entsprechenden Bedingungen vorzulegen. 

Herr Anton Holzner hat beim Notar Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Bahnhofstraße 4, einen diesbezüglichen Mietvertrag ausarbeiten lassen. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehender Mietvertrag genehmigt: 

„MIETVERTRAG 

welcher am heutigen Tage zwischen: 

a) der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, A-3830 Waidhofen an der Thaya, Haupt-
platz 1, vertreten durch die endesgefertigte Repräsentanz, 



 als Vermieterin einerseits, sowie 

b) der Holzner „Timber“-Holzbringungs KG, FN 235999h, mit Sitz in pol. Gemeinde Win-
digsteig und der Geschäftsanschrift A-3841 Windigsteig, Lichtenberg 16, vertreten durch 
die endesgefertigte Repräsentanz, 

 als Mieterin andererseits, 

 

abgeschlossen wurde wie folgt: 

I. 

   Ob der Liegenschaft EZ. 2111 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya 
mit dem Grundstück 1005/6 Landw (10) im grenzkatastralen Ausmaß von    5187 m², ist das 
Eigentumsrecht für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zur Gänze einverleibt. 

II. 

   Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vermietet an die Holzner „Timber“-Holzbrin-
gungs KG, FN 235999h, und die Letztgenannte mietet von der vorgenannten Vermieterin die 
Liegenschaft EZ. 2111 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya mit dem im 
Punkt „I.“ dieses Vertrages genannten Gutsbestand als Holz-Lagerplatz. 

   Eine Änderung des Verwendungszweckes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
Vermieterin unzulässig. 

III. 

   Der Beginn des Mietverhältnisses wird mit 01.10.2017 (ersten Oktober zweitausendsieb-
zehn) vereinbart und wird dieses Mietverhältnis auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Es 
kann beiderseits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Quar-
talsende eines jeden Jahres mit Kündigung zur Auflösung gebracht werden. 

   Trotz des oben abgegebenen Kündigungsverzichtes ist jedoch die Vermieterin dann be-
rechtigt, die vorzeitige Aufhebung des Mietverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist mit sofortiger Wirkung und bei einer Räumungsfrist von vier Wochen aus den Gründen 
des § 1118 ABGB zu erklären, dies insoweit nicht zwingend gesetzliche Kündigungsbe-
schränkungen bestehen. 

IV. 

   Der Mietzins beträgt jährlich € 3.630,90 (Euro dreitausendsechshundertdreißig und neunzig 
Cent) zuzüglich der von der Vermieterin zur Vorschreibung gelangenden öffentlichen Abga-
ben (wie insbesondere die Grundsteuer). 

   Der Mietzins ist in zwei gleich hohen Halbjahresraten, jeweils am 01.03. (ersten März) und 
am 01.10. (ersten Oktober) eines jeden Jahres im Vorhinein mit fünf Tagen Respiro durch 
Dauerauftrag auf das von der Vermieterin bekannt zu gebende Konto bei einem inländischen 
Kreditinstitut zu bezahlen. Die erste Rate ist binnen 14 Tagen ab allseitiger Vertragsunterfer-
tiung zu bezahlen. 



   Der Mietzins wird auf den von der Bundesanstalt Statistik Österreich oder einem Nachfol-
geinstitut verlautbarten monatlichen Verbraucherpreisindex 2015 wertbezogen. Als Bezugs-
größe für die jeweils auf Grund der Wertsicherung zu berechnenden Beträge dient die für 
Oktober 2017 zur Verlautbarung gelangende Indexzahl. Es sind demnach sämtliche Zahlun-
gen jeweils erhöht oder vermindert zu erbringen, je nachdem sich die Indexzahl im Vormonat 
der Zahlung gegenüber Oktober 2017 verändert hat. Schwan-kungen im Wertmesser bis aus-
schließlich 5 % (fünf Prozent) bleiben bei Anwendung der Wertsicherung außer Betracht. 
Diese Schwankung ist bei jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu berechnen, 
wobei stets die erste außerhalb der Toleranzgrenze gelegene Bezugsgröße die Grundlage 
für die Neuberechnung der Mietzinse sowie auch des neuen Spielraumes zu bilden hat. 

   Die Aufrechnung von Gegenforderungen gegen den Mietzins ist ausgeschlossen. 

   Die Vermieterin ist berechtigt, auf die voraussichtlichen anteiligen Betriebskosten (Grund-
steuer etc.) und öffentlichen Abgaben monatliche Vorauszahlungen gegen jährliche Endab-
rechnung zu begehren. 

V. 

   Der Mieter bestätigt, den Mietgegenstand in gutem, brauchbarem Zustand übernommen zu 
haben. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und haftet für 
jeden Schaden, der der Vermieterin aus einer unsachgemäßen Behandlung des Mietgegen-
standes schuldhaft durch sie entsteht.  

VI. 

   Soweit nicht eine gesetzliche Berechtigung gegeben ist, darf ohne schriftliche Zustimmung 
der Vermieterin das Mietobjekt weder entgeltlich noch unentgeltlich, ganz oder teilweise - 
auch nicht im Wege eines allfälligen Gesellschaftsverhältnisses, Pachtvertrages und derglei-
chen - dritten Personen überlassen werden. In keinem Fall ist es der Mieterin gestattet, 
Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen abzutreten. 

VII. 

   Die Vermieterin oder ein Beauftragter können das Mietobjekt bei Gefahr im Verzug jeder-
zeit, aus triftigen Gründen zu den üblichen Tages- und Geschäftszeiten jederzeit und zur 
Feststellung der Einhaltung der Vertragspflichten durch den Mieter in angemessenen Zeitab-
ständen ebenfalls zu den üblichen Tages- und Geschäftszeiten, betreten. 

   Für diejenigen Fälle, in denen die Vermieterin oder deren Beauftragter berechtigt sind, das 
Mietobjekt zu betreten, hat die Mieterin dafür zu sorgen, dass der Zutritt zum Mietobjekt auch 
in ihrer Abwesenheit erfolgen kann, sofern ihr dies zumutbar ist. Sofern nicht Gefahr im Ver-
zug ist, hat die Vermieterin den beabsichtigten Zutritt der Mieterin mindestens drei Tage vor-
her anzukündigen. 

VIII. 

   Die Vertragsparteien bestätigen, Rechtsbelehrung gemäß §§ 934 und 935 ABGB erhalten 
zu haben. 

IX. 

   Die Vermieterin verpflichtet sich, im Falle einer Veräußerung der Liegenschaft diesen Ver-
trag vollinhaltlich auf den Erwerber zu überbinden. 



X. 

   Die Kosten für die Errichtung dieses Mietvertrages gehen zu alleinigen Lasten der Mieterin. 

XI. 

   Neben diesem Mietvertrag bestehen keine gesonderten Abreden. Änderungen und Ergän-
zungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 

XII. 

   Die Vertragsparteien unterwerfen sich in allen Streitfällen aus diesem Vertrag ohne Rück-
sicht auf ihren sonstigen Gerichtsstand und die Höhe des Streitwertes der Zuständigkeit des 
Bezirksgerichtes Waidhofen an der Thaya. 

XIII. 

   Dieser Mietvertrag wird in einem Original errichtet, das die Mieterin erhält. Für die Vermie-
terin ist eine einfache Abschrift bestimmt.“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Rettungsdienstvertrag gemäß § 3 des NÖ Rettungsdienstgesetzes 2017 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Schreiben des Österreichischen Roten Kreuz, Landesverband Niederösterreich, 
Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya, Moritz Schadek-Gasse 30A, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, vom 20.11.2017 betreffend Rettungsdienstvertrag gemäß § 3 des NÖ Rettungsdienst-
gesetzes 2017 vor:  

„Betrifft: Rettungsdienstvertrag gemäß § 3 des NÖ Rettungsdienstgesetzes 2017 

Sehr geehrte Frau Bürgermeister! 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Wie in der letzten Bezirkshauptleutekonferenz sowie beim Amtsleiterstammtisch besprochen, 
kann nun nach rechtzeitiger Kundmachung der Verordnung der neue Rettungsdienstvertrag 
noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel vereinbart werden. 

Wie angekündigt, ist in der Verordnung ein Mindestbeitrag vorgesehen, der nunmehr 4,- Euro 
beträgt, und jährlich valorisiert werden soll. Auf Grund der ständig steigenden Transportzah-
len war auch im Bezirk Waidhofen/Thaya mit dem derzeitigen vereinbarten Betrag von 3,- 
Euro, der seit mehreren Jahren gleich ist, auch trotz sparsamster Bewirtschaftung ohnehin 
nicht mehr das Auslangen zu finden. Wir werden jedoch versuchen, mit dem verordnungs-
mäßig festgelegten Mindestbetrag auszukommen. 

Es ergeht daher meinerseits das Ersuchen, den beigelegten Vertrag in der vorgesehenen 
Form im Gemeinderat zu beschließen und in dreifacher Ausfertigung unterzeichnet an die 
Bezirksstelle des Roten Kreuzes Waidhofen an der Thaya ehestmöglich zu übermitteln. 

Wie bisher ist es auch von Seiten der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen/Thaya weiterhin 
möglich, die Beiträge aus den Ertragsanteilen direkt einzubehalten und gesammelt rechtzeitig 
an das Rote Kreuz zu überweisen. Ein entsprechender Beschluss durch den Gemeinderat 
sollte daher auch dafür gefasst werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Günter Stöger 
Bezirksstellenleiter“ 
 

 



Haushaltsdaten: 
VA 2018: Haushaltsstelle 1/5300-7570 (Rettungsdienste, Beitrag an Rotes Kreuz) 
EUR 35.000,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 29.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird der Beschluss des Gemeinderates vom 05.05.2011, Punkt 14 der Tagesordnung, 
aufgehoben 

und 

die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya schließt mit dem Österreichischen Roten 
Kreuzes, Landesverband Niederösterreich, Franz-Zant Allee 3-5, 3430 Tulln, vertreten 
durch den Präsidenten, nachstehenden Vertrag neu ab: 

 
 

VERTRAG ÜBER DIE BESORGUNG DES REGIONALEN RETTUNGS- UND 
KRANKENTRANSPORTDIENSTES 

 
gemäß § 3 des NÖ Rettungsdienstgesetzes 2017 (NÖ RDG 2017) 

 
vom 16. November 2016, LGBl. Nr. 101/2016 

 
abgeschlossen zwischen 
 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, Hauptplatz 1 
 
und 
 
dem Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Niederösterreich, Franz-Zant Allee 3-
5, 3430 Tulln, vertreten durch den Präsidenten,  
 
über die Erbringung und Sicherstellung des regionalen Rettungs- und Krankentransportdiens-
tes gemäß § 3 des NÖ RDG 2017. 
 
Gleichzeitig mit der Unterfertigung dieses Vertrages betraut das Österreichische Rote Kreuz, 
Landesverband Niederösterreich, die Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya mit der Erfüllung 
dieses Vertrages; die Verpflichtung der Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya zur Vertragser-
füllung auf Seiten des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Niederösterreich, 
wird durch Mitfertigung dieses Vertrages durch den zuständigen Bezirksstellenleiter beurkun-
det. 



I. 
 

Das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Niederösterreich, verpflichtet sich, im Be-
reich der Gemeinde Waidhofen an der Thaya für die Leistung der Ersten Hilfe und die Beför-
derung von Personen, die im Bereich der Gemeinde Waidhofen an der Thaya eine erhebliche 
Gesundheitsstörung erlitten haben oder wegen ihres Gesundheitszustandes kein gewöhnli-
ches Verkehrsmittel benützen können, nach Maßgabe der folgenden Punkte zu sorgen. 
 
1) Der Rettungsdienst umfasst folgende Leistungen:  
 
• Erreichung des Einsatzortes innerhalb einer angemessenen Frist ab Alarmierung durch Not-
ruf Niederösterreich. 
 
• Leistung von Erster Hilfe oder einer Ersten medizinischen Versorgung an Personen, bei 
denen im Rahmen einer akuten Erkrankung, einer Vergiftung oder eines Traumas eine le-
bensbedrohliche Störung einer vitalen Funktion eingetreten ist, einzutreten droht oder nicht 
sicher auszuschließen ist, sowie deren Transport zur weiteren medizinischen Versorgung in 
eine Krankenanstalt oder sonstige geeignete Einrichtung des Gesundheitswesens. 
 
2) Der Krankentransport umfasst folgende Leistungen: 
 
Transport von Personen, die auf Grund ihres anhaltenden eingeschränkten Gesundheitszu-
standes oder ihrer körperlichen Verfassung ein gewöhnliches Verkehrsmittel nicht benützen 
können und für die der Transport mit einem Rettungsmittel unter Betreuung zumindest einer 
Rettungssanitäterin oder eines Rettungssanitäters ärztlich bescheinigt ist, sowie deren Rück-
transport. 

II. 
 

Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, insbe-
sondere des NÖ Rettungsdienstgesetzes 2017 und der darauf beruhenden Verordnungen. 

 
III. 
 

1) Die Gemeinde verpflichtet sich, den Rettungsdienstbeitrag gemäß § 10 NÖ RDG 2017 in 
Verbindung mit der NÖ Rettungsdienst-Beitragsverordnung 2017, LGBl. 85/2017, in der Höhe 
von € 4,00 an das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Niederösterreich, Bezirks-
stelle Waidhofen an der Thaya, auf das Konto IBAN AT98 2027 2083 0000 4549 zu leisten. 
 
2) Der unter Abs. 1) angeführte Rettungsdienstbeitrag ist jeweils zu Hälfte zum 1. Februar 
und zum 1. August jeden Jahres zur Zahlung fällig. Die für die Höhe des Rettungsdienstbei-
trages der Gemeinde zugrunde zu legende Einwohnerzahl bestimmt sich nach der auf 
der Internet-Homepage der Bundesanstalt Statistik Österreich für das entsprechende Fi-
nanzjahr kundgemachten Bevölkerungszahl (§ 10 Abs. 7 FAG 2017). Sollten bei der Er-
stellung des Voranschlages die für das folgende Kalenderjahr maßgeblichen Zahlen von 
der Bundesanstalt Statistik Österreich noch nicht kundgemacht worden sein, sind für die 
Voranschlagsrechnung behelfsmäßig die für das Vorjahr kundgemachten Zahlen heranzu-
ziehen.  

Die Erhöhung des Rettungsdienstbeitrages (Abs.  1) erfolgt gem. § 2 Abs. 2 der Rettungs-
dienst-Beitragsverordnung 2017, LGBl. 85/2017, im Ausmaß der Erhöhung des Verbraucher-
preisindexes des Jahresdurchschnittes des abgelaufenen Jahres. Als Bezugsgröße für die 
erste Anpassung dient die für 1. Jänner 2017 gültige Indexzahl. Schwankungen dieser In-
dexzahl von 5 % nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. Die Erhöhung für das 



Folgejahr ist bis zum 30. Juni des laufenden Kalenderjahres vom Österreichischen Roten 
Kreuz, Landesverband Niederösterreich, mittels eingeschriebenen Briefes an die Gemeinde 
Waidhofen an der Thaya geltend zu machen. 

3) Zu den Kosten für den regionalen Rettungs- und Krankentransportdienst zählen die Per-
sonalkosten für hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Aufwandsentschädigun-
gen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Investitionskosten, Reparatur- und 
Erhaltungsaufwand, Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Betriebskosten für Rettungs- und 
Krankentransportfahrzeuge sowie Rettungsgeräte, Betriebskosten für die Dienststellen der 
Rettungsorganisation sowie die Kosten für Versicherungen. 
 
4) Nicht periodische Geld- oder Sachleistungen an das Österreichische Rote Kreuz, Landes-
verband Niederösterreich, Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya werden nicht auf den von 
der Gemeinde zu leistenden Rettungsdienstbeitrag angerechnet, sofern im Einzelfall nichts 
Anderes ausdrücklich vereinbart wurde. Diese Vereinbarung bedarf zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform. 
 

IV. 
 

Unbeschadet der Vertragsdauer (Punkt V) und der Valorisierungsklausel (Punkt III Abs. 2) 
verpflichtet sich die Gemeinde Waidhofen an der Thaya hinsichtlich des jährlich zu bezahlen-
den Rettungsdienstbeitrages mit dem Österreichischen Roten Kreuz, Landesverband Nieder-
österreich, Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya, in neuerliche Verhandlungen einzutreten, 
wenn aufgrund eines anerkannten Rechnungsabschlusses des vorausgehenden Rech-
nungsjahres eine Gegenüberstellung der Entgelte für die Leistungen der Rettungsorganisa-
tion, zu den Ausgaben aus dem reinen Rettungs- und Krankentransport einen Abgang ergibt, 
der durch die Summe der Gemeinderettungsdienstbeiträge im Rettungsstellenbereich nicht 
mehr gedeckt werden kann. 
 

V. 
 
1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
 
2) Vor Ablauf von fünf Jahren ab Vertragsabschluss ist eine Kündigung dieses Vertrages 
ausgeschlossen. Danach wird die schriftliche Kündigung erst nach Ablauf eines Jahres ab 
Einlangen beim Vertragspartner wirksam. 
 
3) Der Gemeinde hat das Recht, falls das zur Verfügung stehende Personal oder die techni-
schen Einrichtungen für die ordnungsgemäße Leistung der Hilfe und des Rettungs- und Kran-
kentransportes nicht ausreichen, diesen Vertrag vor Ablauf von fünf Jahren zu kündigen. In 
diesem Fall beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate. 
 

VI. 
 
Das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Niederösterreich, verpflichtet sich, die Ge-
meinde Waidhofen an der Thaya gegenüber jeder Inanspruchnahme von dritter Seite wegen 
Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der gemäß Punkt I dieses Vertrages 
vom Österreichischen Roten Kreuz, Landesverband Niederösterreich, übernommenen Ver-
tragspflichten vollkommen schad- und klaglos zu halten. 
 

 
 



VII. 
 
Dieser Vertrag bedarf gemäß § 3 Abs. 6 NÖ RDG 2017 der Genehmigung durch die Nieder-
österreichische Landesregierung. Gleiches gilt für Vertragsänderungen und Ergänzungen. 
Bis zum Einlangen der Genehmigung ist dieser Vertrag aufschiebend bedingt abgeschlossen. 

 
VIII. 

 
Dieser Vertrag wird in drei Originalen ausgefertigt, von welchen sowohl jeder Vertragsteil als 
auch die Niederösterreichische Landesregierung ein Original erhalten. 
 
 
Waidhofen an der Thaya, am ................................ 
 
Österreichisches Rotes Kreuz, 
Landesverband Niederösterreich: ........................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Österreichisches Rotes Kreuz, 
Landesverband Niederösterreich, 
Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya: ........................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Für die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya 
 
 
……………………………..       …………………………… 
(Bürgermeister)         (Stadtrat) 
 
 
 
……………………………..       …………………………… 
(Gemeinderat)         (Gemeinderat) 
 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 10 der Tagesordnung 

Kosten-Leistungsrechnung – Ermittlung der Personal- und Fahrzeugkosten sowie 
Festlegung der internen und externen Verrechnungssätze 

SACHVERHALT: 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hatte mit Beschluss des Gemeinderats am 
01.09.2016, Tagesordnungspunkt 5, festgelegt, dass im Rahmen der internen Kosten-Leis-
tungsrechnung zur Verrechnung von Leistungen des Wirtschaftshofes ab 01.01.2017 die Ver-
rechnungssätze je Verrechnungseinheit (Stunden oder Kilometer) jährlich mittels des im Zuge 
der Gemeindekooperation entwickelten und auf Microsoft Excel basierenden „KORE-Excel-
Tools“ für Personal, Fahrzeuge, Geräte und Gerätepools des Wirtschaftshofes berechnet 
werden und jeweils ab dem 01.01. des Folgejahres zur Anwendung gelangen sollten. 

Bei dem im Zuge der Gemeindekooperation durch die externe Beraterfirma PwC Advisory 
Services GmbH, Wien, (kurz PwC) entwickelten „KORE-Excel-Tool“ sind die Ermittlung sowie 
die Einflussfaktoren zur Errechnung der Kostensätze im Echtbetrieb kaum nachvollziehbar. 
Weiters wurden nur interne Verrechnungssätze ermittelt. 

Da aber immer wieder Leistungen des Wirtschaftshofes für Dritte erbracht und verrechnet 
werden, sind auch für die externe Verrechnung entsprechende Verrechnungssätze je Ver-
rechnungseinheit (Stunden oder Kilometer) für Personal, Fahrzeuge, Geräte und Gerätepools 
des Wirtschaftshofes festzulegen. Diese sollen sich neben den tatsächlichen internen Kosten 
auch an den bisherigen Verrechnungssätzen sowie den marktüblichen Preisen orientieren. 

Weiters wurde im Sommer 2016 das Projekt „Optimierung der Wirtschaftsbetriebe“ unter Be-
gleitung von Herrn Mag. (FH) Walter Wosner, als externen Experten, gestartet und wird im 
Dezember 2017 abgeschlossen. 

Im Zuge dieses Optimierungsprojektes war auch die Ermittlung der Selbst- und Gemeinkos-
ten der erbrachten Arbeits- und Maschinenstunden ein zentrales Thema. 

Im Zuge dieses Projektes wurden Vorgehensweisen und Methoden entwickelt, mit denen 
nachvollziehbare und jährlich evaluierbare Kostensätze berechnet werden können. 

Der Bürgermeister hat daher den Vollzug des Gemeinderatsbeschlusses vom 01.09.2016, 
Tagesordnungspunkt 5, gehemmt und ist vorerst keine Änderung der internen Verrechnung 
per 01.01.2017 erfolgt. 

 

Zukünftig sollen zur Verrechnung von Leistungen des Wirtschaftshofes ab 01.01.2018 die 
Verrechnungssätze je Verrechnungseinheit (Stunden oder Kilometer) jährlich neu ermittelt 
und angewendet werden. 



Dies soll mittels der im Zuge der Projektes „Optimierung der Wirtschaftsbetriebe“ entwickelten 
Microsoft Excel Dateien  

20XX 1_PERSONALKOSTENSÄTZE und ARBEITSSTUNDEN.xlsx 
20XX 2_MASCHINEN-Übersicht für Zuschlag 2.xlsx 
20XX 3_FAHRZEUGKOSTENSÄTZE.xlsx 

(20XX steht für das jeweilige Jahr, ab dem die Kostensätze gültig sind) 

und anhand der diesbezüglichen Dokumentation bzw. Anleitung 

„2017 Anleitung Ermittlung der Kostensätze für KLR_2017-06-26.docx“ 

erfolgen. Es werden dafür jeweils die vorliegenden Basisdaten des Vorjahres herangezogen. 
Die ermittelten Kostensätze gelten ab 1. Jänner des Folgejahres. 

Für neue Fahrzeuge, für die noch keine Verrechnungssätze bestehen, werden die Verrech-
nungssätze in analoger Anwendung der Berechnungsmethoden jedoch unter Zugrundele-
gung von geschätzten Grundlagen und Annahmen (zB. Einsatzstunden, Instandhaltungskos-
ten etc.) ermittelt und festgelegt. 

Diese vorgenannten Unterlagen (Anleitung und Berechnungen für 2018 anhand der Daten 
aus 2016) liegen zur Einsichtnahme während der Amtsstunden auf. 

Die manuellen Rundungen innerhalb des vordefinierten Rahmens sowie erforderliche Anpas-
sungen (zB. Festlegung „fairer Mittelwerte“ etc.) laut Anleitung werden durch die Verwaltung 
vorgenommen. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 29.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Verrechnung von Leistungen des Wirtschaftshofes werden ab 01.01.2018 die Verrech-
nungssätze je Verrechnungseinheit (Stunden oder Kilometer) mittels der im Zuge der Projek-
tes „Optimierung der Wirtschaftsbetriebe“ entwickelten Microsoft Excel Dateien  

20XX 1_PERSONALKOSTENSÄTZE und ARBEITSSTUNDEN.xlsx 
20XX 2_MASCHINEN-Übersicht für Zuschlag 2.xlsx 
20XX 3_FAHRZEUGKOSTENSÄTZE.xlsx 

(20XX steht für das jeweilige Jahr, ab dem die Kostensätze gültig sind) 

und anhand der diesbezüglichen Dokumentation bzw. Anleitung 

„2017 Anleitung Ermittlung der Kostensätze für KLR_2017-06-26.docx“ 

jährlich neu ermittelt und angewendet. 



Es werden dafür jeweils die vorliegenden Basisdaten des Vorjahres herangezogen. Die er-
mittelten Kostensätze gelten ab 1. Jänner des Folgejahres. 

Für neue Fahrzeuge, für die noch keine Verrechnungssätze bestehen, werden die Verrech-
nungssätze in analoger Anwendung der Berechnungsmethoden jedoch unter Zugrundele-
gung von geschätzten Grundlagen und Annahmen (zB. Einsatzstunden, Instandhaltungskos-
ten etc.) ermittelt und festgelegt. 

Die manuellen Rundungen innerhalb des vordefinierten Rahmens sowie erforderliche Anpas-
sungen (zB. Festlegung „fairer Mittelwerte“ etc.) laut Anleitung werden durch die Verwaltung 
vorgenommen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Verlängerung der Richtlinien über die Direktförderung von Solaranlagen und Photo-
voltaikanlagen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 06.05.2004, Punkt 9 der Tagesordnung, wurden die Richt-
linien über die Gewährung von Zuschüssen zur erstmaligen Anschaffung von Solar-, Photo-
voltaik- und Wärmepumpenanlagen neu gefasst. Diese Richtlinien galten bis 31.12.2006. 

Mit den Gemeinderatsbeschlüssen vom 13.12.2006 (Punkt 9 der Tagesordnung), vom 
10.12.2009 (Punkt 6), vom 19.10.2010 (Punkt 9), vom 07.12.2011 (Punkt 7), vom 09.12.2013 
(Punkt 10) und vom 09.12.2015 (Punkt 10) sowie vom 13.12.2016 (Punkt 11) wurden die 
Richtlinien jeweils verlängert bzw. teilweise Adaptierungen und Ergänzungen vorgenommen. 
Die derzeit anzuwendenden Richtlinien gelten bis 31.12.2017.  

Um diese Förderung aufrecht zu erhalten, ist eine Verlängerung der Richtlinien notwendig. 
Es soll die Gültigkeit der Richtlinien um ein Jahr verlängert werden und zwar bis 31.12.2018. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumord-
nung, Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 23.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird die Gültigkeit dieser Richtlinien um ein Jahr verlängert, sodass der Punkt „VII.) In-
krafttreten“ wie folgt zu lauten hat: „Diese Richtlinien gelten bis 31.12.2018.“ 

Somit lauten die Richtlinien wie folgt: 

„RICHTLINIEN ÜBER DIE DIREKTFÖRDERUNG VON 

SOLARANLAGEN 

und 

PHOTOVOLTAIKANLAGEN 

der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 



I.) Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gewährt für die erstmalige Anschaffung von 
Solaranlagen und Photovoltaikanlagen einmalige, nicht rückzahlbare Zuschüsse bei Ei-
genheimen und Wohnhäusern im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya. 

Die ausschließliche Beheizung von Schwimmbädern sowie die ausschließliche Energie-
erzeugung für Gartenhäuser werden nicht gefördert. 

2. Zuschüsse können nur bei Vorliegen der in diesen Richtlinien festgelegten Voraussetzun-
gen und nach Maßgabe der finanziellen Mittel der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya gewährt werden. 

3. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. Die gegenständ-
lichen Richtlinien können vom Gemeinderat jederzeit aufgehoben oder geändert werden. 

II.) Förderungsvoraussetzungen 

Zuschüsse werden nur dann gewährt, wenn 

1. das Eigenheim bzw. Wohnhaus der geförderten Anlage ganzjährig bewohnt ist,  

2. die geförderte Anlage – soweit dies durch die NÖ Bauordnung oder das NÖ Elektrizi-
tätswesengesetz gefordert ist - behördlich angezeigt bzw. genehmigt ist, 

3. alle zivilrechtlichen Erfordernisse erfüllt sind und die erforderlichen Zustimmungserklä-
rungen, sowie allfällige erforderliche behördliche Bewilligungen für die Errichtung der 
Anlage durch den Förderungswerber eingeholt wurden, 

4. die Anlage den geltenden Normen entspricht, 

5. sich der Förderungswerber verpflichtet hat, 

 für eine Kontrolle der Förderungsstelle oder einer von dieser beauftragten Person 
jederzeit nach Voranmeldung Zugang zur Anlage zu gewähren, 

 für den Fall der Nichteinhaltung der in diesen Richtlinien normierten Verpflichtungen 
den gewährten Zuschuss zurückzuzahlen. 

III.) Förderungswerber 

Ein Ansuchen um Förderung können einbringen: Eigentümer, Miteigentümer, Wohnungsei-
gentümer, Bauberechtigte, Mieter und Pächter, die ihren ordentlichen Wohnsitz in der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya haben. 

IV.) Antragstellung 

1.  Ansuchen sind innerhalb von 6 Monaten nach Rechnungslegung (Rechnungsdatum) bei 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya einzubringen. 

2. Dem Ansuchen sind Kopien der Originalrechnungen und der Originalzahlungsbelege an-
zuschließen und vorzulegen. 

V.) Förderungsausmaß 

Die Förderungshöhe beträgt 20% der anerkannten Investitionskosten je Anlage und 
Wohneinheit und wird begrenzt mit 

 € 400,-- für Solaranlage 

 € 400,-- für Photovoltaikanlage 

 



VI.) Zusicherung und Auszahlung 

Die Genehmigung der einzelnen Zuschussansuchen ist nach den Bestimmungen der NÖ 
Gemeindeordnung 1973 dem Bürgermeister vorbehalten. Nach Erfüllung der Förderungsvo-
raussetzungen erhält der Förderungswerber eine schriftliche Zusicherung unter Angabe des 
zuerkannten Betrages. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Auszahlung der Förderung veran-
lasst. 

VII.) Inkrafttreten 

Diese Richtlinien gelten bis 31. Dezember 2018.“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 12 der Tagesordnung 

Erlassung einer Bausperre zwecks Änderung des örtlichen Raumordnungsprogram-
mes 2000  
a) Verlängerung 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.03.2016, Punkt 8 der Tagesordnung, wurde im Bereich 
Matthias Felser-Straße und Thomas Leitner-Gasse eine Bausperre für die Grundstücke Nr. 
580/22, 580/23, 588/5, 588/11, 588/12, 588/13, 590/3, 590/6, 591/10, 592/5, 592/7, 592/8, 
592/16, 606/12, 606/14, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, erlassen.  

Die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft „KAMPTAL“, 3580 Horn, Thurnhofgasse 18, ist Ei-
gentümerin der Grundstücke Nr. 580/22, 580/23, 588/5, 588/11, 588/12, 588/13, 590/3, 
590/6, 591/10, 592/ und 592/8 und plant die Errichtung von Wohnraum auf diesen Grundstü-
cken. Derzeit werden mit der „KAMPTAL“ und ihrem beauftragten Architekturbüro Presoly 
Schwaighofer Architektur ZT GmbH, 2700 Wiener Neustadt, Bahngasse 25, Bebauungsvari-
anten besprochen. 

Die Erstellung und Erlassung des erforderlichen Teilbebauungsplanes erfordert noch zusätz-
liche Erhebungen, sodass die Bausperre verlängert werden muss. 

Gemäß § 26 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 tritt die erlassene Bausperre, 
wenn sie nicht früher aufgehoben wird, zwei Jahre nach Ihrer Kundmachung außer Kraft; dies 
ist der 04.03.2018. 

Vor dem Ablauf dieser Frist kann die Bausperre einmal um ein Jahr verlängert werden; die 
zweiwöchige Kundmachung der Verlängerungsverordnung müsste daher noch vor dem 
04.03.2018 erfolgen. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumord-
nung, Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 23.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehende Verlängerung der Verordnung einer Bausperre erlassen: 



K U N D M A C H U N G 

VERLÄNGERUNG DER VERORDNUNG EINER BAUSPERRE 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat in seiner Sitzung vom 
13.12.2017 die durch Gemeinderatsbeschluss vom 03.03.2016 (Prüfung der Verordnung 
durch das Amt der NÖ Landesregierung vom 08.04.2016) erlassene Bausperre gemäß § 26 
Abs. (3) NÖ Raumordnungsgesetz 2014 um ein Jahr verlängert. 

§ 1  Geltungsbereich 

Die gemäß § 26 Abs. (1) NÖ Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g.F. (NÖ ROG 2014) für den 
Bereich Matthias Felser-Straße / Thomas Leitner-Gasse der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya (Grundstücke Nr. 580/22, 580/23, 588/5, 588/11, 588/12, 588/13, 590/3, 590/6, 
591/10, 592/5, 592/7, 592/8, 592/16, 606/12, 606/14, KG 21194 Waidhofen an der Thaya) 
rechtskräftig verordnete Bausperre wird verlängert. Die Abgrenzung ist der beiliegenden 
Plandarstellung, die einen wesentlichen Bestandteil dieser Verordnung darstellt, zu entneh-
men. 

§ 2  Ziel 

Die Bausperre erfolgt zur Sicherung der Durchführung der beabsichtigten Überarbeitung des 
örtlichen Raumordnungsprogrammes. Die Bausperre verfolgt den Zweck, das örtliche Raum-
ordnungsprogramm und den Flächenwidmungsplan so zu überarbeiten, dass eine dem 
Standort adäquate Dichte- und Nutzungsfestlegung in Abstimmung zu dem umgebenden 
Nutzungsbestand sowie eine entsprechende Erschließung erfolgen kann. 

§ 3  Geltungsdauer 

Diese Verordnung wird hiermit gemäß §59 NÖ Gemeindeordnung 1973 öffentlich kundge-
macht und tritt am 4. März 2018 in Kraft. 

 



ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 12 der Tagesordnung 

Erlassung einer Bausperre zwecks Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogram-
mes 2000 
b) Nordpromenade/Teichgraben 

SACHVERHALT: 
Der Bereich der nördlichen Stadtmauer und der Ziegengeiststraße stellt für das Stadtzentrum 
einen besonderen Grünraum mit einem sehr hohem Naherholungswert dar. Derzeit sind im 
Flächenwidmungsplan die Flächen größtenteils als Grünland-Kleingartengebiet ausgewie-
sen. Kleine Teile davon weisen die Widmung Grünland-Kinderspielplatz und Bauland-Kern-
gebiet auf. Dieser Bereich soll als Naherholungs- und Freiraum erhalten bleiben und gestärkt 
werden. Deshalb soll die derzeitige Bebaubarkeit überprüft und die Freihaltung von Bebau-
ung überlegt und nachhaltig geregelt werden. Ein Grün- und Freiraumkonzept, das bereits in 
Auftrag gegeben wurde, liefert die Grundlage für eine Überarbeitung des Örtlichen Raumord-
nungsprogrammes 2000 (Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan). 

Aus diesem Grund ist die Erlassung einer Bausperre für diesen Bereich erforderlich. 

 



Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL stellte mit Schreiben vom 13.12.2017 nachfolgen-
den Dringlichkeitsantrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehende Verordnung einer Bausperre erlassen: 

BAUSPERRE 

V E R O R D N U N G 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat in seiner Sitzung vom 
13.12.2017 die folgende Verordnung erlassen: 

§ 1  Geltungsbereich 

Gemäß § 26  Abs. (1) NÖ Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g.F. wird für den Bereich Teichgra-
ben (zwischen Nordpromenade und Ziegengeiststraße) der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya eine Bausperre erlassen. Die Bausperre betrifft Teilflächen der Grundstücke Grstnr. 
73/2, 85/1, 105/1, 105/3, 129/1, 144, 150/7, 1441 und 1514/3, KG Waidhofen an der Thaya, 
sowie die Grundstücke Grstnr. 58, 66, 80, 83, 88, 87/1, 87/2, 91, 92, 95, 96, 100, 101/1, 101/2, 
103/1, 106/1, 106/2, 110, 120, 124, 128/1, 128/2, 129/2, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 145, 
146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150/1, 150/3 und 150/5, KG Waidhofen an der Thaya. Die Ab-
grenzung ist der beiliegenden Plandarstellung, die einen wesentlichen Bestandteil dieser Ver-
ordnung darstellt, zu entnehmen. 

§ 2  Ziel 

Die Bausperre erfolgt zur Sicherung der Durchführung der beabsichtigten Überarbeitung des 
örtlichen Raumordnungsprogrammes. Die Bausperre verfolgt den Zweck, das örtliche Raum-
ordnungsprogramm und den Flächenwidmungsplan so zu überarbeiten, dass in Abstimmung 
zu dem umgebenden Nutzungsbestand eine dem zentralen Standort adäquate Nutzungsfest-
legung erfolgen kann. 

§ 3  Geltungsdauer 

(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft. 

Baubehördliche Verfahren, die im Zeitpunkt der Kundmachung der Bausperre bereits anhän-
gig waren, werden nicht berührt. 

(2) Die Bausperre tritt zwei Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft, wenn sie nicht früher 
aufgehoben oder für ein Jahr verlängert wird. 



 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Wirtschaftsförderung 
a) Gewährung einer Wirtschaftsförderung nach den Richtlinien für die Direktförde-

rung der Wirtschaft 

SACHVERHALT: 
Die Firma Claudia Sassmann, 3830 Waidhofen an der Thaya, Heidenreichsteinerstraße 26, 
hat mit Schreiben vom 21.11.2017 folgendes Ansuchen an die Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya gerichtet: 

„Wirtschaftsförderung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich ersuche die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya um Förderung der in diesem Jahr 
getätigte Investition für meinen Geschäftsumbau in Waidhofen an der Thaya, Heidenreich-
steiner Straße 26, nach den neuen Richtlinien über die Direktförderung der Wirtschaft in der 
Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sassmann Claudia“ 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 28.06.2017, Punkt 7 der Tagesordnung, wurden neue 
Richtlinien über die Direktförderung der Wirtschaft in der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya einstimmig beschlossen. Diese Richtlinien gelten ab 01.01.2018.  

Für den Firmenstandort Claudia Sassmann, 3830 Waidhofen an der Thaya, Heidenreichstei-
nerstraße 26, welcher in der erweiterten Kernzone liegt, beträgt die Förderung EUR 2.000,00. 
Dieser Betrag soll bereits vor Inkrafttreten der neuen Richtlinien als Wirtschaftsförderung zu-
gestanden werden. 

Entsprechende Rechnungsnachweise, die das Mindestinvestitionsvolumen von 
EUR 20.000,00 belegen bzw. aus denen ableitbar ist, dass es sich um förderfähige Investiti-
onen handelt, wurden von Frau Sassmann vorgelegt. 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2017: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/789000-776000 (Sonstige Einrichtun-
gen und Maßnahmen, Subventionen an Unternehmungen) EUR 50.300,00 
gebucht bis: 17.11.2017 EUR 25.102,30 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 



Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumord-
nung, Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 23.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Firma Claudia Sassmann, 3830 Waidhofen an der Thaya, Heidenreichsteinerstraße 26, 
erhält auf Basis der „Richtlinien über die Direktförderung der Wirtschaft in der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya“, welche in der Sitzung des Gemeinderates vom 28.06.2017, Punkt 
7 der Tagesordnung, beschlossen wurden, eine Wirtschaftsförderung in Form eines nicht 
rückzahlbaren Direktzuschusses in der Höhe von EUR 2.000,00. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Wirtschaftsförderung 
b) Hausmessenaktion von Firmen 

SACHVERHALT: 
Die Firma Hörmann Technik GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, ÖAMTC-Straße 3, hat 
mit Schreiben vom 03.04.2017, eingelangt am 07.06.2017, folgendes Ansuchen an die Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya gerichtet: 

 



In den letzten Jahren wurden folgende Beträge an Subventionen gewährt: 

Jahr Betrag in EUR Beschluss vom  

2009 1.500,00 2009-12-10, Punkt 22 a) 

2010 1.500,00 2010-12-09, Punkt 30 a) 

2011 1.000,00 2011-10-27, Punkt 15 b) 

2012 1.000,00 2012-12-06, Punkt 9 b) 

2013 1.000,00 2013-10-23, Punkt 11 b) 

2014 1.000,00 2014-10-23, Punkt 4 b) 

2015 1.000,00 2015-10-21, Punkt 12 c) 

2016 1.000,00 2016-10-19, Punkt 5 c) 

 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2017: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/7890-7760 (Sonstige Einrichtungen 
und Maßnahmen, Subventionen an Unternehmungen) EUR 50.300,00 
gebucht bis: 17.11.2017 EUR 25.102,30 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 2.000,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumord-
nung, Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 23.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird den 10 beteiligten Firmen Farbe & Wohnen Müllner GmbH, Heidenreichsteiner-
straße 22; Pani Gesellschaft m.b.H., Heidenreichsteinerstraße 9; Hörmann Technik GmbH, 
ÖAMTC-Straße 3; Let´s do it Roth, Heidenreichsteinerstraße 27; Bittner Holzhandel GmbH & 
Co.KG, Jasnitz 40; Lauter GmbH, Johannes Gutenberg-Straße 6; Leopold Lunzer GmbH, 
ÖAMTC-Straße 7; Solarzelle Waldviertel, Franz Gföller-Straße 14; Ulrike RAMHARTER KG, 
Raiffeisenpromenade 2/1/43; Schimmel Schuh-mode GmbH, Lindenhofstraße 2; alle 3830 
Waidhofen an der Thaya, für die gemeinsame Hausmessenaktion im Jahr 2017 eine Sub-
vention in der Höhe von 

EUR 1.000,00 

gewährt. Die Auszahlung erfolgt an die Firma Hörmann Technik GmbH, 3830 Waidhofen an 
der Thaya, ÖAMTC-Straße 3, zur anteiligen Auszahlung an die an der Hausmessenaktion 
beteiligten Firmen 

und 



da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Wirtschaftsförderung 
c) Pro Waidhofen 2017 

SACHVERHALT: 
Der Verein „Pro Waidhofen“, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 15, vertreten 
durch die Obfrau Ulrike Ramharter hat mit Schreiben vom 07.12.2017 folgendes Ansuchen 
an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gerichtet: 

„Ansuchen: Subvention Wirtschaftsverein ProWaidhofen 2017 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
der Verein ProWaidhofen, dessen Tätigkeit keine politischen Ziele verfolgt, bezweckt gemäß 
seiner Statuten die Förderung der Wirtschaft und Vereine in Verbindung mit der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya. 
 
Der Verein trat 2003 die Nachfolge des Vereins zur Förderung der Wirtschaft von Waidhofen 
an der Thaya an und hat bisher bereits viele Vorhaben umgesetzt. Es wurde zum Beispiel 
der Waidhofner Taler (Gutscheinmünze im Wert von 10 Euro) sehr erfolgreich eingeführt. 
Diese Münze wird gerne als Geschenk benutzt, bindet die Kaufkraft in Waidhofen an der 
Thaya und wird sowohl von der Bevölkerung, den Unternehmen und auch der Stadtgemeinde 
gerne verwendet. Im Jahr 2007 wurden wegen des großen Erfolges des Waidhofner Talers 
weitere 5.000 Stück der Münze mit einem zweiten Motiv aufgelegt, sodass derzeit insgesamt 
15.000 Münzen im Wert von € 10,-- zur Verfügung stehen. Vor allem im Zeitraum um den 
Jahreswechsel sind beinahe sämtliche Münzen im Umlauf und beleben auf diese Weise die 
Waidhofner Wirtschaft. 

Weiters wurden und werden regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt und es erscheint vier-
mal jährlich eine Zeitung (Mein Waidhofen), die gratis an ca. 22.000 Haushalte im Bezirk und 
über die Bezirksgrenzen hinaus versandt wird. Hier werden positive Berichte aus Wirtschaft, 
Kultur, Bildung, Berufsleben, Gesundheit und Tourismus veröffentlicht. 

Andere Betriebe, die nicht Mitglied des Vereins Pro Waidhofen sind, profitieren auch durch 
die Aktivitäten des Vereins, bezahlen aber keine Beiträge dazu. Deshalb ersuchen wir für das 
Jahr 2017 um Gewährung einer Subvention in Höhe von € 2.000,00 durch die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya zur Unterstützung der wichtigen Tätigkeiten des Vereins. 

Wie alljährlich wurden auch im Jahr 2017 wieder verschiedene Veranstaltungen durchgeführt 
und auch in der Zeitung Mein Waidhofen und anderen Medien beworben. Diese Veranstal-
tungen und die Tätigkeiten des Vereins ProWaidhofen sind ein wichtiger Bestandteil des Wirt-
schafts- und Kulturlebens von Waidhofen an der Thaya. 



Wir erlauben uns daher nachfolgenden Antrag zu stellen und der Gemeinderat von Waidh-
ofen an der Thaya möge in seiner nächsten Sitzung nachfolgenden Beschluss fassen: 

„Es wird dem Wirtschaftsverein „Pro Waidhofen" für seine Tätigkeiten eine Subvention in der 
Höhe von EURO 2.000,00 für das Jahr 2017 gewährt." 
 
Wir bitten Sie im Interesse der Wirtschaft von Waidhofen an der Thaya um eine positive Be-
schlussfassung in der nächsten Gemeinderatssitzung. 
 
Danke für Ihre Unterstützung. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Ulrike Ramharter (Obfrau)“ 

In den letzten Jahren wurden folgende Beträge an Subventionen gewährt: 

Jahr Betrag in EUR Beschluss vom  

2005 3.000,00 2005-09-14; Punkt 8 

2006 3.000,00 2006-12-13, Punkt 7 

2007 3.000,00 2007-12-13, Punkt 15 

2008 3.000,00 2008-12-11, Punkt 25 c) 

2009 3.000,00 2009-12-10, Punkt 22 b) 

2010 3.000,00 2010-12-09, Punkt 5 

2011 2.000,00 2011-10-27, Punkt 15 a) 

2012 2.000,00 2012-12-06, Punkt 9 a) 

2013 2.000,00 2013-10-23, Punkt 11 a) 

2014 2.000,00 2014-10-23, Punkt 4 a) 

2015 2.000,00 2015-10-21, Punkt 12 a) 

2016 2.000,00 2016-10-19, Punkt 5 a) 

 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2017: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/7890-7760 (Sonstige Einrichtungen 
und Maßnahmen, Subventionen an Unternehmungen) EUR 50.300,00 
gebucht bis: 05.12.2017 EUR 25.102,30 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 3.000,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL stellte mit Schreiben vom 13.12.2017 nachfolgen-
den Dringlichkeitsantrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL an den Gemeinderat. 



Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Wirtschaftsverein „Pro Waidhofen“ mit Sitz in 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Bahnhofstraße 15, für seine Tätigkeiten im Jahr 2017 eine Subvention in der Höhe von 

EUR 2.000,00 

gewährt 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Verein „NÖ Stadtmauerstädte“  
a) Beitritt der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zum Verein „NÖ Stadtmauer-

städte“ 

SACHVERHALT: 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt seit 2003 an der Stadtmauerstädte-Ko-
operation, einem Fachbereich der Niederösterreichischen Dorf- und Stadterneuerung, teil. In 
den letzten Arbeitsgruppensitzungen wurde die Gründung eines Vereins forciert.  

Die Vorteile des Vereins gegenüber der bisherigen Kooperation sind: 

 Eigene Rechtspersönlichkeit 

 Mitgliedsbeitrag = gemeinsames Marketingbudget (ehemaliger Betreuungsbeitrag) 

 Konto mit vorhandenem Budget für gemeinsame Maßnahmen (anstatt mühsamer Ab-
wicklung über eine Mitgliedsgemeinde) 

 Einfachere und schnellere Beschlussfassung innerhalb des vorhandenen Budgets 
möglich 

 Der Mitgliedsbeitrag bleibt EUR 1.200,00 (wie bisher Betreuungsbeitrag) 
 

Es wurden Statuten für die Gründung des Vereins „NÖ Stadtmauerstädte“ ausgearbeitet, 
welche nunmehr den Gemeinderäten der teilnehmenden Gemeinden zur Genehmigung vor-
gelegt werden sollen. 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2017: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/3630-7290 (Altstadterhaltung und 
Ortsbildpflege) EUR 2.500,00 
gebucht bis: 20.11.2017 EUR 111,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumordnung, 
Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 23.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 



Es wird der Beitritt der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zum Verein “NÖ Stadt-

mauerstädte“ gemäß nachfolgenden Vereinsstatuten beschlossen: 

 

„Vereinsstatuten 

 
§ 1 

Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 

(1)  Der Verein führt den Namen " NÖ Stadtmauerstädte". 
 
(2)  Er hat seinen Sitz in der jeweiligen Stadt des Obmann/Obfrau (Vorsitzenden) und 

erstreckt seine Aktivitäten auf das gesamte Gebiet des Bundeslandes 
Niederösterreich 

 
(3)  Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.  
 

§ 2 
Zweck 

 
(1) Der Verein, dessen Tätigkeit überparteilich und nicht auf Gewinn gerichtet ist, verfolgt 

das Ziel, die Anliegen seiner Mitglieder besonders in Bezug auf die Erhaltung ihrer bau-

historischen und kulturellen Eigenart (Stadtmauern, kompakter historischer Stadtkern) 

sowie auf ihre touristischen Aktivitäten nachhaltig durch Unterstützung bei diesbezügli-

chen Maßnahmen sowie entsprechenden Erneuerungs- und Entwicklungsprozessen zu 

stärken.  

 
 

§ 3 
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

 
(1)  Der Vereinszweck soll durch die in der Folge angeführten Tätigkeiten und finanziellen 

Mittel erreicht werden: 

 Für die Verwirklichung des Vereinszwecks vorgesehene Tätigkeiten sind: 
 a) Vertretung der Interessen der Stadtmauerstädte im Zuge der Gemeindeentwicklung, 

Stadterneuerung und Regionalentwicklung beim Land NÖ, beim Bund sowie anderen 

Organisationen und Stellen; 

 b) Förderung des Gespräches, des Erfahrungsaustausches und des gemeinsame Han-

delns seiner Mitglieder in Belangen der Kultur, des Tourismus und der Regionalentwick-

lung, 

 c) Information seiner Mitglieder über wichtige Entwicklungen in den oben genannten Be-

reichen; 

 d) Unterstützung engagierter Personen in den Stadtmauerstädten durch Beratungsleis-

tung und Schulungsangebote; 



 e) Zusammenarbeit mit allen Organisationen und Stellen, die im Land NÖ auf nationaler 

oder internationaler Ebene mit Regionalentwicklung, Kultur und Tourismus befasst sind; 

 f) Unterstützung von Maßnahmen der Denkmalpflege, Denkmalkunde und der wissen-

schaftlichen Aufarbeitung der Stadtgeschichte. 

 g) Gemeinsamer Außenauftritt mittels geeigneter Präsentations- und Marketingmaßnah-

men (Website und/oder sonstige elektronischer Medien) 

 h) Herausgabe von gemeinsamen Publikationen 

 i) Regelmäßige Zusammenkünfte zur Festigung der Vernetzung, gegenseitigen Informa-

tion und Abstimmung gemeinsamer Maßnahmen (4 Sitzungen jährlich bzw. je nach Ver-

einbarung) 

 j) Gemeinsame Veranstaltungen (Netzwerktreffen, Exkursionen, Weiterbildungsmaßnah-

men, Vorträge u.ä.) 

(2) Die erforderlichen finanziellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:  

 a) Projektbeitrag in der Höhe von € 1.200,- pro Stadt jährlich (Änderungen bedürfen eines 

Beschlusses der Generalversammlung) 

 b) Subventionen und Förderungen 

 c) Sponsor Gelder und Werbeeinnahmen 

 d) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen 

Der Mitgliedsbeitrag ist im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres fällig. Das Geschäftsjahr ent-

spricht dem Kalenderjahr. 

 
§ 4: Arten der Mitgliedschaft 

 
(1)  Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche Mitglieder (Städte bzw. 

Marktgemeinden mit Stadtmauer ) 
(2)  Ordentliche Mitglieder können alle Städte und Marktgemeinden mit Stadtmauern in 

Niederösterreich sein. Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch den Vorstand. 
(3) Unterstützende Mitglieder  
 
 
 

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1)  Mitglieder des Vereins können alle Städte und Marktgemeinden mit einer Stadtmauer 

in NÖ werden. 
 

a) Verwendung des Stadtmauerstädte-Logos auf der stadteigenen Homepage 

und auf Drucksorten in Zusammenhang mit der Stadtmauer nach  Aufnahme 

der Stadt innerhalb von 6 Monaten. 

b) Erstellung eines Individuellen Folder im Corporate Design der Stadtmauer-

städte (gegenseitige Bewerbung durch Auflegen der individuellen Folder aller 



anderen Mitgliedsstädte in den Tourismusbüros) innerhalb eines halben Jah-

res.  

c) Gemeinsamer Folder (Auflegen bei Messen, Veranstaltungen und in den Tou-

rismusbüros) bei Bedarf innerhalb eines Jahres 

d) Themenweg durch das historische Stadtzentrum und zur Stadtmauer mit 

Kennzeichnung mittels einheitlicher Beschilderung im Corporate Design der 

Stadtmauerstädte innerhalb eines Jahres. 

 
 

§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt. 

(2) Der freiwillige Austritt ist dem Vorstand schriftlich mindestens 3 Monate vorher mitzu-

teilen und wird mit Ende des Geschäftsjahres wirksam. Die Einforderung fälliger Mitglieds-

beiträge bleibt dem Vorstand vorbehalten. Ausgeschiedene Mitgliedern ist die Verwendung 

des gemeinsamen Logos bei neuen Produkten bzw. Neuauflagen von Werbemitteln unter-

sagt. 

(3) Die Streichung eines Mitgliedes hat durch den Vorstand zu erfolgen, wenn es trotz 

dreimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages durch achtzehn Monate im 

Rückstand ist; Abs. (2) gilt sinngemäß. 

(4) Der Ausschluss aus dem Verein kann durch den Vorstand wegen grober Verletzung 

der Mitgliedspflichten ausgesprochen werden. Dagegen ist die Berufung an die Hauptver-

sammlung zulässig, bis zu deren Entscheidung die Mitgliedschaft ruht. 

 
§ 7 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die ordentlichen Mitglieder werden zur Generalversammlung eingeladen die jährlich 

stattfindet sie besitzen das Teilnahme- und Stimmrecht in der Generalversammlung und 

das aktive Wahlrecht. Anträge für die Generalversammlung können von jedem Mitglied bis 

spätestens fünf Tage vor ihrer Abhaltung beim Vorstand schriftlich eingebracht werden. 

Ordentliche Mitglieder und unterstützende Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstal-

tungen des Vereines teilzunehmen. 

(2) Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften 

zu unterstützen und alles zu unterlassen, was diesen Interessen und dem Ansehen des 

Vereines schaden könnte; die Satzung des Vereines und die Beschlüsse seiner Organe 

sind zu beachten; die ordentlichen Mitglieder sind zur zeitgerechten Zahlung der jährlichen 

Projektbeiträge verpflichtet. 

(3) Verwendung des gemeinsamen Corporate Designs ist verpflichtend (Logo, individueller 

Folder, Themenweg)  

 



§ 8 
Vereinsorgane 

 
(1) Organe des Vereines sind die Hauptversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer 

und das Schiedsgericht. 

(2) Städte bzw. Stadtgemeinden, die ordentliche Mitglieder sind, werden durch Einzel-

personen vertreten, diese müssen durch die jeweilige juristische Person (Gemeinderat) be-

vollmächtigt sein. Jede Mitgliedsstadt kann zwei Delegierte für die zukünftigen Vereinssit-

zungen nennen. Eine Person davon kann auch ein Nicht-Stadt/-Gemeinderat (z.B. Sachbe-

arbeiter o.ä.) sein. 

 
§ 9 

Generalversammlung 
 
(1)  Die Generalversammlung ist die "Mitgliederversammlung" im Sinne des 

Vereinsgesetzes 2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet  jährlich statt. 
 
(2)  Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf 

a.)  Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung, 
b.)  schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der ordentlichen Mitglieder, 
c.)  Verlangen der Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz 

VereinsG), 
d.)  Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG, § 11 

Abs. 2 dritter Satz dieser Statuten), 
e.)  Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 11 Abs. 2 letzter Satz dieser 

Statuten) 
binnen vier Wochen statt. 

 
(3)  Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen 

Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin 
schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein 
bekanntgegebene Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung 
der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die 
Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und Abs. 2 lit. a - c), durch die/einen 
Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2 
lit. e).  

 
(4)  Anträge zur Generalversammlung sind mindestens fünf Tage vor dem Termin der 

Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail 
einzureichen. 

 
(5)  Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer 

außerordentlichen Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst 
werden. 

 
(6)  Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt 

sind nur die ordentlichen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische 
Personen werden durch eine(n) Bevollmächtigte(n) vertreten. Die Übertragung des 
Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist 
zulässig. 



 
(7)  Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen 

beschlussfähig. 
 
(8)  Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der 

Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit 
denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, 
bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen. 

 
(9)  Den Vorsitz in der Generalversammlung führt die Obfrau/der Obmann in deren/dessen 

Verhinderung ihre Stellvertreterin/sein Stellvertreter. Wenn auch diese/r verhindert ist, 
so führt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 
 

§ 10 
Aufgaben der Generalversammlung 

 
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 
 
a.)  Beschlussfassung über den Voranschlag; 
 
b.)  Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des 

Rechnungsabschlusses unter Einbindung der 
Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer; 

 
c.)  Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der 

Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer; 
 
d.)  Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen 

Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer und Verein; 
 
e.)  Entlastung des Vorstands; 
 
f.)  Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche 

Mitglieder; 
   
g.)  Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins; 
 
h.)  Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende 

Fragen. 
 

§ 11 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus Obmann/Obfrau und StellvertreterIn und Kassier/Kas-

sierIn und StellvertreterIn und Vertretern jeder Mitgliedsstadt.  

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei 

Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes 

wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der 

nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne 



Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange 

Zeit aus, so ist jede Rechnungsprüferin/jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, 

unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der 

Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die 

Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes 

ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung 

eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine 

außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat. 

(3) die Erstellung eines jährlichen Arbeitskonzeptes und eines Jahresvoranschlages 

 
 
(3)  Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt  4 Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede 

Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben. 
 
(4)  Der Vorstand wird von der Obfrau/vom Obmann, bei Verhinderung von seiner 

Stellvertreterin/ seinem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch 
diese/dieser auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige 
Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. 

 
(5)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und 

mindestens 1/3  von ihnen anwesend ist. 
 
(6)  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden/des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
(7)  Den Vorsitz führt die Obfrau/der Obmann, bei Verhinderung seine Stellvertreterin/sein 

Stellvertreter. Ist auch diese/dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren 
ältesten anwesenden Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die 
übrigen Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu bestimmen. 

 
(8)  Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion 

eines Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10). 
 
(9)  Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner 

Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. 
Vorstandsmitglieds in Kraft. 

 
(10)  Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten 
Vorstands an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl 
bzw. Kooptierung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. 

  



 
§ 12 

Aufgaben des Vorstands 
 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das "Leitungsorgan" im Sinne des 
Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere 
folgende Angelegenheiten: 
 
(1)  Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens 

mit laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines 
Vermögensverzeichnisses als Mindesterfordernis; 

 
(2)  Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des 

Rechnungsabschlusses; 
 
(3)  Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 9 Abs. 1 

und Abs. 2 lit. a - c dieser Statuten; 
 
(4)  Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und 

den geprüften Rechnungsabschluss; 
 
(5)  Verwaltung des Vereinsvermögens; 
 
(6)  Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen Vereinsmitgliedern; 
 
 
 
 

§ 13 
Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

 
(1)  Die Obfrau/der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Die 

Kassiererin/Kassier unterstützt die Obfrau/den Obmann bei der Führung der 
Vereinsgeschäfte. 

 
(2)  Die Obfrau/der Obmann vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen 

des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften der Obfrau/des Obmanns 
und der Kassierin/des Kassiers. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und 
Verein bedürfen der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds. 

 
(3)  Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. 

für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten 
Vorstandsmitgliedern erteilt werden. 

 
(4)  Bei Gefahr im Verzug ist die Obfrau/der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, 

die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter 
eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis 
bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige 
Vereinsorgan. 

 



(5)  Die Obfrau/der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im 
Vorstand. 

 
(6)  Die Kassierin/der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins 

verantwortlich. 
 
(7)  Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle der Obfrau/des Obmanns, der 

Kassierin/des Kassiers ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter. 
 
 
 

§ 14 
Rechnungsprüferin/Rechnungsprüfer 

 
(1)  Zwei Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung 

jährlich gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer 
dürfen keinem Organ - mit Ausnahme der Generalversammlung - angehören, dessen 
Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist. 

 
(2)  Den Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfern obliegen die laufende 

Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf 
die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung 
der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüferinnen/den Rechnungsprüfern die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
Rechnungsprüferinnen/die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis 
der Prüfung zu berichten. 

 
(3)  Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfern und Verein 

bedürfen der Genehmigung durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die 
die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 8 bis 
10 sinngemäß. 

 
 
 

§ 15 
Schiedsgericht 

 
(1)  Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist 

das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine "Schlichtungseinrichtung" im 
Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO. 

 
(2)  Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es 

wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als 
Schiedsrichterin/Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch 
den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen 
seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch den 
Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten 
Schiedsrichterinnen/Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches 
Mitglied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts 
dürfen keinem Organ - mit Ausnahme der Generalversammlung - angehören, dessen 
Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist. 



 
(3)  Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs 

bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet 
nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern 
endgültig. 

 
§ 16 

Freiwillige Auflösung des Vereins 
 
(1)  Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur 

mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
 
 
(3)  Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach 

Beschlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen. 
 

§ 17 
Verwendung des Vereinsvermögens bei Ausscheiden von Mitgliedern, bei 

Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des begünstigten Zwecks 
 

 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen begünstigten 
Vereinszwecks ist das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen 
an die ordentlichen Mitglieder zu gleichen Teilen zu refundieren.“ 

 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Verein „NÖ Stadtmauerstädte“  
b) Entsendung von zwei Delegierten der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya in
 den Verein „NÖ Stadtmauerstädte“ 

SACHVERHALT: 
Gemäß § 8 („Vereinsorgane“), Absatz 2, der Statuten des Vereins „NÖ Stadtmauerstädte“ 
kann jede Mitgliedsstadt zwei Delegierte für die zukünftigen Vereinssitzungen nennen, diese 
müssen durch den Gemeinderat bevollmächtigt sein. Eine Person davon kann auch ein Nicht-
Stadt/Gemeinderat (z.B. Sachbearbeiter o.ä.) sein. 

Es ist daher die Namhaftmachung der Delegierten in den Verein „NÖ Stadtmauerstädte“ er-
forderlich. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumordnung, 
Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 23.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es werden gemäß § 8 („Vereinsorgane“), Absatz 2, der Statuten des Vereins „NÖ Stadtmau-
erstädte“ nachstehend angeführte zwei Delegierte für die zukünftigen Vereinssitzungen in 
den Verein „NÖ Stadtmauerstädte“ entsandt: 

Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL 
GR Herbert HÖPFL 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Subvention Landjugend Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen der Landjugend Waidhofen an der Thaya vom 14.09.2017 
vor. Darin heißt es: 
 
„Ansuchen Subvention 
 
Hiermit stelle ich ein Ansuchen zur Förderung der Tätigkeiten unseres Vereines. Nähere Infos 
entnehmen Sie bitte aus unserem Tätigkeitsbericht. Wie jedes Jahr waren wir auch heuer 
wieder bemüht mit unserem Verein die Säulen, Kultur und ländliche Brauchtümer zu fördern 
und zu erhalten. Wir würden uns sehr über ein Entgegenkommen Ihrerseits freuen. 
 
Landjugend Waidhofen/Thaya 
Anja Gastinger 
Klein Eberharts 17 
3830  Waidhofen/Thaya 
0664/3570712“ 
 
Die Landjugend Waidhofen an der Thaya hat in der Zeit von 1. bis 3. September 2017 wie-
der erfolgreich am Projektmarathon teilgenommen. Die diesjährige Aufgabenstellung um-
fasste die Errichtung eines Naturlehrpfades entlang der Heimatsleit’n in Waidhofen an der 
Thaya. 
 
Bisherige Subventionen: 

 

 2013 2014 2015 2016 

Landjugend Waidhofen an der Thaya 200,00 200,00 200,00 200,00 

Kostenersatz Projektmarathon   500,00 200,00 

 
Haushaltsdaten: 
2. NVA 2017: ordentlicher Haushalt 1/4391-7290 (Jugendbetreuung, Sonstige Ausgaben) 
EUR 2.000,00 
gebucht bis: 02.11.2017 EUR 1.782,45 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 



Da eine entsprechende Bedeckung nicht zur Gänze gegeben ist, soll eine Bedeckung aus 
nachfolgender Haushaltsstelle erfolgen: 

2. NVA 2017: Haushaltsstelle 1/5190-7280 (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, In-
standhaltung Motorikpark) EUR 4.000,00 
gebucht bis: 02.11.2017 EUR 1.273,94 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 324,00 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf 
Rädern, Land- und Forstwirtschaft und Wasserbau in der Sitzung vom 13.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird eine Subvention an die Landjugend Waidhofen an der Thaya, Anja Gastinger, 
3830 Waidhofen an der Thaya, Klein Eberharts 17, in der Höhe von  

EUR 200,00 

und 

ein Kostenersatz für die Teilnahme am „Projektmarathon 2017“ (Errichtung eines Natur-
lehrpfades entlang der Heimatsleit’n in Waidhofen an der Thaya) in der Höhe von 

EUR 200,00 

gewährt. 

Da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Inte-
resse dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

Subvention Mobiler Hospizverein Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Ansuchen um Förderung des Verein Hospiz Waldviertel, Waidhofen/Thaya vom 
14.07.2017 vor: 

„Ansuchen um Subvention 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 

19 ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind derzeit im Mobilen Hospizverein Waidhofen/Thaya 
tätig, 13 von ihnen begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Unser Credo dabei ist 
es, LebensWerte bis über das LebensEnde hinaus zu erhalten, zu ermöglichen. Auf Wunsch 
stehen wir auch deren Angehörigen bei der Bewältigung ihrer Trauer bei. 

78 Personen wurden von uns im vergangenen Jahr zu Hause sowie in den Pflegeheimen 
Raabs und Waidhofen/Thaya besucht. 44 Frauen und Männer nahmen unser Angebot auf 
der Palliativstation im Landesklinikum Waidhofen/Thaya an. Die Trauergruppe für Erwach-
sene sowie jene Kinder und Jugendliche hatte insgesamt 62 TeilnehmerInnen. 

Dafür wurden 2016 ehrenamtlich 1086,75 Stunden geleistet und 14.361,50 Kilometer gefah-
ren. Für Aus- und Weiterbildung, Vorbereitung und Durchführung von drei Benefizveranstal-
tungen wurden insgesamt 1057 Stunden aufgewendet. Als Anerkennung für die Leistung der 
Ehrenamtlichen bezahlt der Verein Kilometergeld. Im Vorjahr waren es 5740,60 Euro. 

Da wir unsere Ausgaben (z.B. Arbeitsmittel, Kilometergeld) nur durch Spenden, Mitgliedsbei-
träge und Benefizveranstaltungen finanzieren, ersuchen wir Sie erneut um Gewährung einer 
Subvention für unseren gemeinnützigen Verein. Für die bisher erhaltene Unterstützung dan-
ken wir herzlich! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dagmar Haßlinger 
Koordinatorin“ 

P.S.: Es wird immer wieder die Frage gestellt, wie viele Personen aus Gemeinde X denn von 
uns begleitet worden sind bzw. werden. Aus Datenschutzgründen dürfen wir diese Angaben 
nicht weiterleiten. Außerdem unterliegt unsere Tätigkeit der Schweigepflicht. 

 



Bisherige Subventionen: 

 2014 2015 2016 

Verein Hospiz Waldviertel 400,00 400,00 400,00 

 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2017: ordentlicher Haushalt 1/5190-7290 (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, 
Sonstige Ausgaben Gesundheitsvorsorge) EUR 6.000,00 
gebucht bis: 02.11.2017 EUR 3.624,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 300,00 

Da eine entsprechende Bedeckung nicht zur Gänze gegeben ist, soll eine Bedeckung aus 
nachfolgender Haushaltsstelle erfolgen: 

2. NVA 2017: Haushaltsstelle 1/5190-7280 (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, In-
standhaltung Motorikpark) EUR 4.000,00 
gebucht bis: 02.11.2017 EUR 1.273,94 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf 
Rädern, Land- und Forstwirtschaft und Wasserbau in der Sitzung vom 13.11.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 06.12.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 06.12.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird eine Subvention an den Verein Hospiz Waldviertel Waidhofen an der Thaya, 3830 
Waidhofen an der Thaya, Moritz Schadekgasse 30a, in der Höhe von  

EUR 400,00 

gewährt 

und  
 
da die Bedeckung in der Höhe von EUR 324,00 im Haushaltsjahr 2017 nicht gegeben ist, 
erfolgt diese aus nachstehender Haushaltsstelle: 

2. NVA 2017: Haushaltsstelle 1/5190-7280 (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, In-
standhaltung Motorikpark) EUR 4.000,00 
gebucht bis: 02.11.2017 EUR 1.273,94 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 324,00 
 



und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.12.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 17 der Tagesordnung 

Subvention Haus der Zuversicht 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Ansuchen um Förderung des Verein Haus der Zuversicht, Selbständiges Ambu-
latorium für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen, vertreten durch den org. 
Leiter Mag. Martin Hetzendorfer, 3830 Waidhofen an der Thaya, Badgasse 5, vom 6. No-
vember 2017 vor. Darin heißt es: 

„Subventionsansuchen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Wir ersuchen um die Gewährung einer Subvention für das laufende Jahr und erlauben uns, 
dieses Ansuchen wie folgt zu begründen: 

Der Verein Zuversicht ist nicht nur Rechtsträger des Ambulatoriums Haus der Zuversicht, 
sondern auch der Nachmittagsbetreuung im SPZ, des heilpädagogischen Reitens am Reiter-
hof Kanzian in Gastern sowie verschiedener Selbsthilfegruppen. Ein Angebot ist z.B. auch 
der integrative Kletterkurs, der jedes Jahr Anfang Juli in Hollenbach stattfindet. Außerdem 
betreibt der Verein eine Tagesstätte in Kleinpertholz bei Heidenreichstein, in der auch im 
Bezirk Waidhofen wohnhafte Menschen mit Handicaps Beschäftigung finden. 

Die Finanzierung all dieser Angebote erweist sich als ständige Herausforderung, da die jähr-
lichen Erhöhungen der uns gewährten Pauschalen mit dem Anstieg vor allem der Personal-
kosten nicht Schritt halten. 

Wir ersuchen daher um die Behandlung unseres Ansuchens in den zuständigen Gremien und 
bitten um eine positive Erledigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Martin Hetzendorfer                                               Susanne Krenner 
       (org. Leiter)                                                              (Vereinskassierin)“ 
 

Bisherige Zuwendungen: 

 2014 2015 2016 

Haus der Zuversicht 300,00 300,00 300,00 
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